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H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

der Stadt Alsdorf 
 

für das Haushaltsjahr 2023 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf mit 
Beschluss vom 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung 2023 erlassen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Alsdorf 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 147.030.400 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 147.013.400 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 138.215.950 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 140.460.600 € 
  
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  7.839.200 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 37.451.200 € 
 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 29.809.566 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf 1.273.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

29.612.000 € 
 
festgesetzt.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Grundsteuer1.

437 v.H.für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf1.1
695 v.H.für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf1.2

 
2. Gewerbesteuer auf 495 v.H. 
 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssanierungsplan wurde der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der 
Konsolidierungshilfe erstmals im Jahr 2020 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der 
Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2023 erreicht. Die im 
Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des 
Haushaltsplans umzusetzen.  
 

§ 3

Der  Gesamtbetrag  der  Verpflichtungsermächtigungen,  der  zur  Leistung  von  Investitionsauszahlungen  in
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

  3.797.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die  Inanspruchnahme  der  Ausgleichsrücklage  auf  Grund  des  voraussichtlichen  Jahresergebnisses  im
Ergebnisplan wird auf

  0 €

und

die  Verringerung  der  allgemeinen  Rücklage  auf  Grund  des  voraussichtlichen  Jahresergebnisses  im
Ergebnisplan wird auf

  0 €

festgesetzt.

§ 5

Der  Höchstbetrag  der  Kredite,  die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2023 in  Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf

  150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:



§ 8 
1. Bildung von Budgets: 
 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung die 
Produkte 
- 02-03-01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, 
- 02-04-01 – Feuerwehr, 
- 02-05-01 – Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten,  
- 02-06-01 – Allgemeine Verkehrsangelegenheiten sowie  
- 02-06-02 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
ein Budget.  
 
Der Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben sowie der Produktbereich 08 – Sportförderung bilden zur 
flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eigenständige Budgets. 
 
Die Investitionsnummern INV11-0002, INV11-0004, INV11-0005, INV11-0006 und INV11-0007 bilden 
dabei ebenfalls ein Budget. Gemäß dem Beschluss des Rates vom 14.02.2023 sind hierin 
zweckgebundene Mittel i.H.v. 8.000 € für die Beschaffung von automatisierten externen Defibrillatoren 
für Schulen enthalten. 
 
Der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und der Kostenträger 05-04-01 -
Unterhaltsvorschussleistungen bilden ebenfalls ein Budget. 
 
Im Rahmen des Investitionshaushaltes gelten die Haushaltsansätze der jeweiligen Investitionsnummer 
als Budget. Zudem bilden die Investitionsnummern INV09-0039, INV10-0030 und INV12-0001 ein 
Budget. 
 
Des Weiteren bilden die jeweiligen Produkte das Budget.  
 
Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Amt. 
 
Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die 
Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst. 
 
In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die 
Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen 
der Investitionstätigkeit. 
 
Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge/-
einzahlungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen.  
 
Bei Mindererträgen/-einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für 
Aufwendungen/Auszahlungen. Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven 
Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.  
 
2. Zentrale Bewirtschaftung 
 
Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wird aus den in den jeweiligen Produktbudgets 
ausgewiesenen Personalaufwendungen ein produktübergreifender Deckungsring bis zur Höhe der im 
Haushaltsplan zusammengefassten Personalaufwendungen gebildet. 
 
Des Weiteren werden die Sachkonten 521400 (Bauunterhalt „SEA“), 524117 (Bewirtschaftungskosten 
„SEA“) als produktübergreifend deckungsfähig erklärt. 
 



Das Sachkonto 543910 (Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 € netto) wird ebenfalls als 
produktübergreifend deckungsfähig erklärt. 
 
 
 
3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um 
weniger als 40.000,00 € übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Stadtrates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kämmerers. Unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu 
bringen. 
 
Notwendige Einrichtungen neuer Produktsachkonten im Ergebnisbudget sind während des laufenden 
Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig.  
 
Für aufkommende Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken sind zur Flexibilisierung der 
Verwaltungstätigkeit „außerplanmäßige“ Aufwendungen/Auszahlungen zulässig; der Zuschussbedarf 
darf hierbei nicht überschritten werden. 
 
Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder o. ä.) 
sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich. 
 
4. Sperrvermerk bei Zweckbindung 
  
Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, 
des Landes oder der Städteregion zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach 
Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in Anspruch genommen werden. 
 
5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen 
 
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 
5.000 € festgesetzt. 

 
§ 9 

 
Sind im Stellenplan Planstellen als kw/ku (künftig wegfallend/künftig umzuwandeln) bezeichnet, sind die 
Bestimmungen des § 26 Bundesbesoldungsgesetz (Obergrenzen für Beförderungsämter) und der 
Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem.) zu beachten. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in höhere Planstellen eingewiesen werden, 
soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes 
tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
Stellen von Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden. 
 
 
Alsdorf, den 14.02.2022 
 
 
gez. 
Sonders 



STATISTISCHE ANGABEN 
 
Gesamtfläche der Stadt Alsdorf: rd. 31,68 km² 
 
Bevölkerung: 
Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (ab 1986) 
 

am 31.12.200445.925 Einwohneram 31.12.1986
am 31.12.200546.353 Einwohneram 31.12.1987
am 31.12.200646.329 Einwohneram 31.12.1988
am 31.12.200746.618 Einwohneram 31.12.1989
am 31.12.200846.935 Einwohneram 31.12.1990
am 31.12.200946.894 Einwohneram 31.12.1991
am 31.12.201047.025 Einwohneram 31.12.1992
am 31.12.201146.747 Einwohneram 31.12.1993
am 31.12.201246.426 Einwohneram 31.12.1994
am 31.12.201346.147 Einwohneram 31.12.1995
am 31.12.201445.958 Einwohneram 31.12.1996
am 31.12.201545.881 Einwohneram 31.12.1997
am 31.12.201646.072 Einwohneram 31.12.1998
am 31.12.201745.961 Einwohneram 31.12.1999
am 31.12.201846.087 Einwohneram 31.12.2000
am 31.12.201946.344 Einwohneram 31.12.2001
am 31.12.202046.423 Einwohneram 31.12.2002
am 31.12.202146.382 Einwohneram 31.12.2003

 
 

Schüler 
Schulstatistik 

2018201720162015201420132012201120102009
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

1.5501.5581.5521.5661.6341.7101.8141.912Grundschulen 1.587 1.633 1.8161.7131.6791.635
213305385399463481541558Hauptschulen 140 84 ---42
866839862874906902888907Realschulen 888 890 885896887888

1.2371.2781.2791.2951.2851.2511.2261.188Gesamtschule 1.247 1.252 1.3051.2641.2741.316
668663649614631641661643Gymnasium 660 642 739693646642
126128129136132142145155Förderschule 105 123 145145132134

4.6604.7714.8564.8845.0515.1275.2755.363Summe Schüler 4.627 4.624 4.8904.7114.6184.657

 
 
Einrichtungen: 
Schulen:  
8 Grundschulen 
2 Realschulen 
1 Gesamtschule 
1 Gymnasium 
1 Förderschule  
 
 
Sportstätten: 

Badeanlagen:gedeckte Sportanlagen:ungedeckte Sportanlagen:
1 Hallenbad17 Turnhallen12 Sportplätze

1 Multifunktionale Sporthalle17 Tennisspielfelder
2 Reithallen5 Schießsportanlagen

  2 Reitanlagen  
  7 Bolzplätze 

46.462 Einwohner
46.472 Einwohner
46.284 Einwohner
46.015 Einwohner
45.953 Einwohner
45.721 Einwohner
45.522 Einwohner
45.337 Einwohner
46.326 Einwohner
46.313 Einwohner
46.804 Einwohner
47.388 Einwohner
46.712 Einwohner
46.891 Einwohner
47.018 Einwohner
47.149 Einwohner
47.330 Einwohner
47.678 Einwohner



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 

Allgemeine Ausführungen 
 

 
 



Allgemeine Ausführungen zum Haushalt der Stadt Alsdorf 
 
 
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht aus drei Bausteinen: 
 

 Ergebnisrechnung 
 Finanzrechnung 
 Bilanz 

 
Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“. 
 

Finanzrechnung 
Bilanz 

Ergebnisrechnung 
Aktiva Passiva 

Einzahlungen ./. Auszahlungen Vermögen Eigenkapital Erträge ./. Aufwendungen 

Finanzmittelsaldo Liquide Mittel Fremdkapital Ergebnissaldo 

 
 
Die Bestandteile des Haushaltes sind in dem nachfolgenden Schaubild zusammengefasst: 
 

Haushaltsplan 

Ergebnisplan Finanzplan 

 Erträge 
 Aufwendungen 

 Einzahlungen 
 Auszahlungen 

Teilergebnispläne für die Produktbereiche 01 
bis 17 
 

 Erträge 
 Aufwendungen 
 

Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen 
etc. 

Teilfinanzpläne für die Produktbereiche 01 bis 
17 
 
Für Investitionen: 

 Einzahlungen 
 Auszahlungen 
 

Anlagen 
 Vorbericht 
 Stellenplan 
 Haushaltsquerschnitt 
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 

Ausgaben 
 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres 
 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen 
 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit 

eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt 
ist 

 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 
 



Der verbindlich vorgeschriebene Produktrahmen beinhaltet 17 Produktbereiche: 
 

01 Innere Verwaltung  

02 Sicherheit und Ordnung 

03 Schulträgeraufgaben 

04 Kultur und Wissenschaft 

05 Soziale Hilfen 

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

07 Gesundheitsdienste 

08 Sportförderung 

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 

10 Bauen und Wohnen 

11 Ver- und Entsorgung 

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 

13 Natur- und Landschaftspflege 

14 Umweltschutz 

15 Wirtschaft und Tourismus 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

17 Stiftungen 

 
 
 
1. Komponenten des Neuen Kommunalen Haushaltes 
 
a) Ergebnisplan 
Im Zentrum des neuen Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen 
der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch 
(Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. 
Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später 
zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung 
über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der 
Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich 
anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden 
Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem 
Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des 
Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert: 
 
Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) 
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer 
A und B). 
 
Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. 
Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. 
 
Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41) 
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an 
den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite 
fallen auch hierunter. 



Pos. 3: Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42) 
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, 
z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge 
ausgewiesen. 
 
Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) 
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, 
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst. 
 
Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44) 
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte 
Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten 
und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen. 
 
Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44) 
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der 
Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig 
erstattet, erwirtschaftet. 
 
Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45) 
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den 
anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, 
Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen 
usw., Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, 
Konzessionsabgaben, zu erfassen. 
 
Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47) 
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen 
Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der 
Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten 
darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw. 
 
Pos. 9: Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47) 
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt 
dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen 
ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder 
Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine 
Verminderung des Bestandes auszuweisen ist. 
 
Pos. 11: Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) 
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie 
von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam 
sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position. 
 
Pos. 12: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) 
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen 
Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. 
Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen zu 
berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, 
soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind. 
 



Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) 
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. 
Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigstellungen, Vertrieb, 
Waren, Ersatzbeschaffungen, Festwerte, Haltung von Fahrzeugen, Sachleistungen Offene 
Ganztagsschule, Lernmittel, Werkmaterial, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, 
Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung 
des Anlagevermögens (inkl. Reparatur, Versicherung, Grundsteuer, Reinigung), aber auch 
Kostenerstattungen an Dritte. 
 
Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57) 
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die 
Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten 
Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. 
 
Pos. 15: Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) 
Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen 
(Subventionen) zu erfassen. 
Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen dies ohne Anspruch auf eine 
Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als 
Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 
Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a., Kostenbeitrag an den WVER, Allgemeine Umlage an das 
Land, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u.a. 
 
Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) 
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen 
Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen 
Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen 
(Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Rundfunk- und Fernsehgebühren, öffentliche 
Bekanntmachungen, sonstiger Geschäftsaufwand, Vorräte, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, 
Ausstellungen, Repräsentationsaufwand, GWG < 410 €, Planungskosten, IT Geschäftsaufwendungen), 
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, 
Mieten und Pachten, Leasing zu erfassen 
 
Pos. 19: Finanzerträge (Kontengruppe 46) 
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und 
ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. 
 
Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) 
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. 
 
Pos. 23, 24: Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/59) 
Die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend 
dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und 
ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte 
Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der 
Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen. 
Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns 
und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie 
verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das 
Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und 



Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die 
Verwendung und den Einsatz der Ressourcen. 
 
Pos. 18: Ordentliches Ergebnis 
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der 
laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und 
Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu 
ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die 
ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der Aufwandspositionen. 
 
Pos. 21: Finanzergebnis  
Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen 
Finanzaufwendungen. 
 
Pos. 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der 
Gemeinde dar. 
 
Pos. 25: Außerordentliches Ergebnis 
Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen 
Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr 
aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. 
 
Pos. 26: Jahresergebnis 
Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des 
außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der 
Stadt. 
 
Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer 
Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu 
können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen, ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei 
der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, 
in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans 
festlegt ist, anwenden. 
 
 
b) Finanzplan 
Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür 
liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Es muss auch eine 
Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, 
geschaffen werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzplan geplant und 
ermächtigt. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den 
Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als 
Aufwand den Ergebnisplan. Damit dient der Finanzplan auch der Finanzierungsplanung, da er u. a. 
die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme ausweist. 
 
In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die 
Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 10 bis 15 den Ertrags- und Aufwandsarten des 
Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. 
Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, 
nicht zahlungswirksam sind. 
 



In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten 
Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen. 
Daher sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von 
Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige 
Investitionseinzahlungen als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die 
Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für 
Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von 
Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als 
gesonderte Positionen auszuweisen sind. In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen. 
 
Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der 
Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung 
verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein 
genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil 
der Kreditaufnahme – wie bisher - bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger 
Kredite in der Haushaltssatzung. 
 
 
c) Teilpläne 
Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO 
produktorientiert aufzustellen. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom 
Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Diese Regelung ersetzt die 
bisherigen Vorschriften zur Gliederung (Unterabschnitte) des kameralen Haushaltes. 
 
d) Bilanz / Eröffnungsbilanz 
Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. 
Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. 
Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen 
und die Schulden der Kommune gegenüber. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf 
der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen 
Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung wird auf der Aktivseite zu finden sein, denn 
das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Für die 
Eröffnungsbilanz ist eine Bestandsaufnahme erfolgt, die im Aktiva die Vermögenswerte 
(Kapitalverwendung) ausweist. Die Aktivseite ist gegliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Im 
Passiva werden neben dem Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten und Fremdkapital 
(Kapitalentstehung) ausgewiesen. Die Bilanzierung, der Ansatz und die Bewertung in der Bilanz 
orientieren sich mit der GO bzw. GemHVO an das Handelsrecht, wobei kommunale Besonderheiten 
im Neuen Kommunalen Finanzmanagement berücksichtigt werden. 



 Jahresabschluss

  der  Stadt  Alsdorf

zum 31.  Dezember  2021



Bilanz zum Bilanz zum
31.12.2021 31.12.2020

0.
753.134,00 € 753.134,00 € 0,00 €

1. 250.789.413,36 € 5.553.060,62 € 245.236.352,74 €

1.1 362.316,84 € 3.732,83 € 358.584,01 €

1.2 173.737.560,48 € 3.182.919,64 € 170.554.640,84 €

1.2.1 26.440.255,09 € 1.620.214,78 € 24.820.040,31 €

1.2.1.1 Grünflächen 23.330.345,56 € 1.728.773,07 € 21.601.572,49 €

1.2.1.2 Ackerland 1.456.072,58 € -87.151,50 € 1.543.224,08 €

1.2.1.3 Wald, Forsten 340.199,70 € 0,00 € 340.199,70 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.313.637,25 € -21.406,79 € 1.335.044,04 €

1.2.2 63.722.381,13 € 1.118.016,24 € 62.604.364,89 €

 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 7.299.417,62 € -610.429,27 € 7.909.846,89 €

1.2.2.2 Schulen 44.851.781,70 € 217.871,58 € 44.633.910,12 €

  1.2.2.3 Wohnbauten 586.618,68 € -1.383,33 € 588.002,01 €

1.2.2.4
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere 

Betriebsgebäude
10.984.563,13 € 1.511.957,26 € 9.472.605,87 €

1.2.3 73.585.581,47 € 342.507,72 € 73.243.073,75 €

1.2.3.1
Grund und Boden des 

Infrastrukturvermögen
32.499.610,90 € 20.895,40 € 32.478.715,50 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 230.674,31 € -4.987,55 € 235.661,86 €

1.2.3.3
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 

Sicherheitsanlagen
0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.3.4
Entwässerungs- und 

Abwasserbeseitungsanlagen
0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.3.5
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen
40.332.868,68 € 321.699,27 € 40.011.169,41 €

1.2.3.6
Sonstige Bauten des 

Infrastrukturvermögens
522.427,58 € 4.900,60 € 517.526,98 €

1.2.4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.5 96.943,22 € 0,00 € 96.943,22 €

1.2.6 1.820.077,11 € 175.825,54 € 1.644.251,57 €

1.2.7 3.047.088,45 € 78.923,15 € 2.968.165,30 €

1.2.8 5.025.234,01 € -152.567,79 € 5.177.801,80 €

1.3 Finanzanlagen 76.689.536,04 € 2.366.408,15 € 74.323.127,89 €
1.3.1 40.084.895,88 € 4.940.000,00 € 35.144.895,88 €
1.3.2 106.917,45 € 0,00 € 106.917,45 €

1.3.3 7.558.562,00 € 0,00 € 7.558.562,00 €
1.3.4 388.603,83 € 0,00 € 388.603,83 €
1.3.5 28.550.556,88 € -2.573.591,85 € 31.124.148,73 €

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 5.236.230,29 € -2.985.259,53 € 8.221.489,82 €

1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 23.314.326,59 € 411.667,68 € 22.902.658,91 €

2. Umlaufvermögen 14.540.862,76 € 4.864.228,84 € 9.676.633,92 €

2.1 636.086,34 € -69.965,10 € 706.051,44 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 636.086,34 € -69.965,10 € 706.051,44 €

 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgenstände 12.651.218,20 € 3.920.719,10 € 8.730.499,10 €

2.2.1 11.076.839,12 € 3.699.714,54 € 7.377.124,58 €

2.2.1.1 Gebühren 411.959,16 € -118.789,71 € 530.748,87 €

2.2.1.2 Beiträge 1.173,19 € 1.173,19 € 0,00 €

 2.2.1.3 Steuern 2.652.971,22 € 1.778.076,16 € 874.895,06 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 5.144.436,33 € 908.853,33 € 4.235.583,00 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.866.299,22 € 1.130.401,57 € 1.735.897,65 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.572.609,57 € 221.004,56 € 1.351.605,01 €

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 478.157,87 € -55.997,40 € 534.155,27 €

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 399.781,27 € 140.086,50 € 259.694,77 €

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 6.364,16 € -1.585,84 € 7.950,00 €

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 688.306,27 € 138.501,30 € 549.804,97 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.769,51 € 0,00 € 1.769,51 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.4 Liquide Mittel 1.253.558,22 € 1.013.474,84 € 240.083,38 €

3. 666.975,53 € 26.027,80 € 640.947,73 €

4. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

266.750.385,65 € 11.196.451,26 € 255.553.934,39 €

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungs-

fähigkeit ("Bilanzierungshilfe")

Aktive Rechnungsabgrenzung

Infrastrukturvermögen

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Beteiligungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 

aus Transferleistungen

Vorräte

Wertpapiere des Anlagevermögens
Ausleihungen

1. Schlussbilanz
Aktiva

 Veränderung 

Anlagevermögen

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Sondervermögen

Anteile an verbundenen Unternehmen



Passiva
Bilanz zum Bilanz zum
31.12.2021 31.12.2020

1. 19.675.335,12 € 5.108.959,42 € 14.566.375,70 €

1.1 12.030.120,10 € 745.959,52 € 11.284.160,58 €

1.2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.3 3.282.215,12 € 2.295.261,47 € 986.953,65 €

1.4 4.362.999,90 € 2.067.738,43 € 2.295.261,47 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. 71.411.424,94 € 4.951.238,37 € 66.460.186,57 €

2.1 48.436.197,24 € 5.883.600,86 € 42.552.596,38 €

2.2 19.984.910,07 € -815.211,10 € 20.800.121,17 €

2.3 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.4 2.990.317,63 € -117.151,39 € 3.107.469,02 €

3. 64.674.457,19 € 2.649.812,28 € 62.024.644,91 €

3.1 53.905.305,00 € 2.388.787,00 € 51.516.518,00 €

3.2 145.000,00 € 145.000,00 € 0,00 €

3.3 4.257.592,40 € -699.620,64 € 4.957.213,04 €

3.4 6.366.559,79 € 815.645,92 € 5.550.913,87 €

4. 104.140.564,63 € -1.782.621,38 € 105.923.186,01 €

4.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.1 für Investitionen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.1.2 zur Liquiditätssicherung 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2 12.084.396,83 € -1.544.938,67 € 13.629.335,50 €

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.2.5 von Kreditinstituten 12.084.396,83 € -1.544.938,67 € 13.629.335,50 €

4.5 1.203.738,08 € 781.091,18 € 422.646,90 €
4.6 1.924.098,65 € 1.145.951,47 € 778.147,18 €
4.7 1.482.146,69 € 986.098,07 € 496.048,62 €

4.8 16.967.858,49 € 808.903,74 € 16.158.954,75 €

5. 6.848.603,77 € 269.062,57 € 6.579.541,20 €

266.750.385,65 € 11.196.451,26 € 255.553.934,39 €

70.478.325,89 € -3.959.727,17 € 74.438.053,06 €

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Passive Rechnungsabgrenzung

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen
4.4

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung4.3

0,00 €

Veränderung

für Zuwendungen

für Beiträge

0,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

Anleihen

Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Sonderrücklagen

Ausgleichsrücklage

davon nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag

für den Gebührenausgleich

Sonstige Sonderposten

0,00 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Sonderposten

Rückstellungen



 Ergebnis des 

Vorjahres EUR 

Fortgeschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

davon 

Ermächtigungs-

übertragungen 

aus dem Vorjahr

Ist- Ergebnis des 

Haushaltsjahres

Vergleich 

Ansatz/Ist

 Ermächtigungs-

übertragungen 

in das Folgejahr

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben 49.337.798,82 52.245.000,00 0,00 57.118.151,21 4.873.151,21 0,00

2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.280.593,08 58.522.343,00 0,00 61.025.849,71 2.503.506,71 0,00

3  + Sonstige Transfererträge 1.802.987,57 1.125.000,00 0,00 2.474.304,02 1.349.304,02 0,00

4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.931.892,87 6.493.800,00 0,00 5.209.851,20 -1.283.948,80 0,00

5  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.052.233,18 743.600,00 0,00 798.827,73 55.227,73 0,00

6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.562.318,68 4.987.600,00 0,00 6.658.577,18 1.670.977,18 0,00

7  + Sonstige ordentliche Erträge 3.867.418,08 3.053.970,00 0,00 4.125.051,53 1.071.081,53 0,00

8  + Aktivierte Eigenleistungen 36.152,19 0,00 0,00 41.092,11 41.092,11 0,00

9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10  = Ordentliche Erträge 129.871.394,47 127.171.313,00 0,00 137.451.704,69 10.280.391,69 0,00

11  - Personalaufwendungen -26.908.146,37 -28.594.300,00 0,00 -28.223.635,84 370.664,16 0,00

12  - Versorgungsaufwendungen -3.252.238,00 -3.213.400,00 0,00 -3.017.807,00 195.593,00 0,00

13  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.228.374,75 -15.508.420,00 0,00 -15.086.504,96 421.915,04 0,00

14  - Bilanzielle Abschreibungen -4.838.258,80 -5.197.970,00 0,00 -5.347.713,93 -149.743,93 0,00

15  - Transferaufwendungen -70.083.159,82 -71.239.540,00 0,00 -74.835.201,27 -3.595.661,27 0,00

16  - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.771.851,27 -7.316.045,00 0,00 -8.332.446,72 -1.016.401,72 0,00

17  = Ordentliche Aufwendungen -128.082.029,01 -131.069.675,00 0,00 -134.843.309,72 -3.773.634,72 0,00

18
Ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 10 und 17)
1.789.365,46 -3.898.362,00 0,00 2.608.394,97 6.506.756,97 0,00

19  + Finanzerträge 1.580.552,85 1.529.900,00 0,00 2.023.660,06 493.760,06 0,00

20  - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen -1.074.656,84 -1.428.900,00 0,00 -1.022.189,13 406.710,87 0,00

21
Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)
505.896,01 101.000,00 0,00 1.001.470,93 900.470,93 0,00

22
Ergebnis der laufdenden Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 18 und 21)
2.295.261,47 -3.797.362,00 0,00 3.609.865,90 7.407.227,90 0,00

23  + Außerordentliche Erträge 0,00 3.826.000,00 0,00 753.134,00 -3.072.866,00 0,00

24  - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25
Außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 und 24)
0,00 3.826.000,00 0,00 753.134,00 -3.072.866,00 0,00

26
Jahresergebnis

(= Zeilen 22 und 25)
2.295.261,47 28.638,00 0,00 4.362.999,90 4.334.361,90 0,00

27 - Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28

Jahresergebnis nach Abzug globaler 

Minderaufwand                                                                                                                                 

(= Zeilen 26 und 27)

2.295.261,47 28.638,00 0,00 4.362.999,90 4.334.361,90 0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 3.214.090,62 0,00 0,00 785.414,79 785.414,79
0,00

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

31 -21.777,17 0,00 0,00 -39.455,27 -39.455,27
0,00

32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

33 3.192.313,45 0,00 0,00 745.959,52 745.959,52 0,00

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)

2. Gesamtergebnisrechnung 

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen

Ertrags- und Aufwandsarten



 Ergebnis des 

Vorjahres 

Fortgeschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

davon 

Ermächtigungs-

übertragungen 

aus dem Vorjahr

Ist-Ergebnis des 

Haushaltsjahres

Vergleich 

Ansatz/Ergebnis

 Ermächtigungs-

übertragungen 

in das Folgejahr

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

01  +  Steuern und ähnliche Abgaben 49.621.491,62 52.245.000,00 0,00 55.516.044,33 3.271.044,33 0,00

02  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.412.846,64 55.026.533,00 0,00 59.610.033,37 4.583.500,37 0,00

03  + Sonstige Transfereinzahlungen 1.170.397,16 1.125.000,00 0,00 1.551.513,69 426.513,69 0,00

04  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.920.474,78 4.993.850,00 0,00 4.294.252,02 -699.597,98 0,00

05  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.051.968,78 743.600,00 0,00 803.538,53 59.938,53 0,00

06  + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.629.693,14 4.987.600,00 0,00 6.738.550,56 1.750.950,56 0,00

07  + Sonstige Einzahlungen 2.982.516,09 6.733.200,00 0,00 3.316.064,26 -3.417.135,74 0,00

08  + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.551.546,64 1.529.900,00 0,00 1.697.671,65 167.771,65 0,00

09  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 132.340.934,85 127.384.683,00 0,00 133.527.668,41 6.142.985,41 0,00

10  - Personalauszahlungen -24.243.593,99 -26.773.400,00 0,00 -24.814.550,02 1.958.849,98 0,00

11  - Versorgungsauszahlungen -2.814.548,00 -3.443.400,00 0,00 -3.475.493,37 -32.093,37 0,00

12  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -15.905.929,04 -15.508.420,00 0,00 -15.661.373,65 -152.953,65 0,00

13  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.067.834,75 -1.428.900,00 0,00 -1.037.573,94 391.326,06 0,00

14  - Transferauszahlungen -70.161.533,82 -71.239.540,00 0,00 -73.992.863,51 -2.753.323,51 0,00

15  - Sonstige Auszahlungen -7.136.181,59 -7.316.045,00 0,00 -7.031.279,69 284.765,31 0,00

16  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.329.621,19 -125.709.705,00 0,00 -126.013.134,18 -303.429,18 0,00

17  =
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 9 und 16)
11.011.313,66 1.674.978,00 0,00 7.514.534,23 5.839.556,23 0,00

18  + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.551.903,77 7.343.000,00 0,00 6.595.288,22 -747.711,78 0,00

19  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.468.118,04 805.500,00 0,00 856.174,30 50.674,30 0,00

20  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21  + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 276.407,45 306.000,00 0,00 79.176,49 -226.823,51 0,00

22  + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23  = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.296.429,26 8.454.500,00 0,00 7.530.639,01 -923.860,99 0,00

24  -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
-551.841,02 -3.660.471,94 -3.138.471,94 -598.858,04 3.061.613,90 -1.430.202,57

25  - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.692.084,39 -16.959.048,22 -7.757.248,22 -4.957.284,11 12.001.764,11 -4.768.821,58

26  -
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen
-1.157.927,46 -2.379.700,91 -1.694.100,91 -1.374.294,07 1.005.406,84 -990.338,00

27  - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -75.000,00 -4.810.000,00 0,00 -4.940.000,00 -130.000,00 0,00

28  - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -149.031,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29  - Sonstige Investitionsauszahlungen -4.464,02 -70.535,98 -15.535,98 -56.509,42 14.026,56 -41.180,22

30  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.630.348,43 -27.879.757,05 -12.605.357,05 -11.926.945,64 15.952.811,41 -7.230.542,37 

31  =
Saldo aus Investitionstätigkeit

(= Zeilen 23 und 30)
5.666.080,83 -19.425.257,05 -12.605.357,05 -4.396.306,63 15.028.950,42 -7.230.542,37

32  =
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(= Zeilen 17 und 31)
16.677.394,49 -17.750.279,05 -12.605.357,05 3.118.227,60 20.868.506,65 -7.230.542,37

33  +

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse

von Krediten für Investitionen und diesen

wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-verhältnissen

593.860,51 6.981.686,00 0,00 2.986.895,67 -3.994.790,33 0,00

34  +
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse

von Krediten zur Liquiditätssicherung
244.275.750,21 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

35  -

Auszahlungen für die Tilgung von Gewährung von

Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich

gleichkommenden Rechtsverhält-nissen

-1.022.148,01 -1.032.000,00 0,00 -1.445.499,54 -413.499,54 0,00

36  -
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 

Krediten zur Liquiditätssicherung
-267.999.898,94 0,00 0,00 -99.000.000,00 -99.000.000,00 0,00

37  = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -24.152.436,23 5.949.686,00 0,00 -1.458.603,87 -7.408.289,87 0,00

38  =

Änderung des Bestandes 

an eigenen Finanzmitteln

(= Zeilen 32 und 37)

-7.475.041,74 -11.800.593,05 -12.605.357,05 1.659.623,73 13.460.216,78 -7.230.542,37

39  + Anfangsbestand an Finanzmitteln 7.097.175,81 -128.514.139,00 -72.076.232,72 -590.717,75 127.923.421,25 -84.681.589,77

40  + Bestand an fremden Finanzmitteln -212.851,82 0,00 0,00 184.652,24 184.652,24 0,00

41  =
Liquide Mittel

(= Zeilen 38, 39 und 40)
-590.717,75 -140.314.732,05 -84.681.589,77 1.253.558,22 141.568.290,27 -91.912.132,14

3. Gesamtfinanzrechnung 

Ein- und Auszahlungen
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Vorwort 

Im Dezember 2011 hat der Landtag NRW das „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen 
Haushaltskonsolidierung im Rahmen des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ (Stärkungspaktgesetz) 
beschlossen. Das zum 01. Dezember 2011 in Kraft getretene Gesetz soll zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der kommunalen Finanzsituation beitragen und sieht u.a. eine temporäre Unterstützung 
der Kommunen mit einer besonders problematischen Haushalts- und Finanzlage vor. Hier kamen alle 
Kommunen in Betracht, denen zum damaligen Zeitpunkt eine Überschuldung drohte. 

Aufgrund der Gewerbesteuererstattungen der Jahre 2014 und 2015 hat sich die finanzielle Situation 
der Stadt Alsdorf dramatisch verschlechtert, sodass das Eigenkapital bereits zum 31.12.2014 komplett 
aufgezehrt wurde. Die Überschuldung ist eingetreten. 

Eine nachträgliche Teilnahme am Stärkungspakt war bis dato nicht möglich. Der Landtag hat jedoch 
mit dem „Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes“, welches am 09.11.2016 
beschlossen wurde, den Teilnehmerkreis erweitert. Der Stadt Alsdorf wurde dadurch die Möglichkeit 
gegeben, eine Konsolidierungshilfe bei der Bezirksregierung zu beantragen.  

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am 06.12.2016 beschlossen, dem „Stärkungspakt 
Stadtfinanzen“ beizutreten. Mit Schreiben vom 26.04.2017 hat die Bezirksregierung der Stadt Alsdorf 
dem Antrag zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes stattgegeben. Die daraus 
resultierende Aufgabe der Verwaltung war es nun, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Dieser 
soll den Weg aus der Überschuldung hin zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt anhand von 
einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aufzeigen.  

Damit wurden Rat und Verwaltung vor eine sehr große Herausforderung gestellt. Bereits seit dem 
Haushaltsjahr 1994 ist die Stadt Alsdorf verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in 
dem bereits zahlreiche Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen wurden. Das Sparpotenzial ist 
daher in der Vergangenheit bereits im erheblichen Umfang ausgereizt worden. Für die Erstellung des 
Haushaltssanierungsplanes war es dennoch notwendig, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu 
erarbeiten. 

Die Stadt Alsdorf hat sich der Herausforderung gestellt. Der Haushaltssanierungsplan und die 
Konsolidierungshilfe sollen als Chance gesehen werden, die finanzielle Krisensituation zu überwinden. 
Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung und damit die Handlungsfähigkeit der Stadt, zu bewahren. 
Ein Ziel, das unter Berücksichtigung der stetig steigenden Soziallasten nur erreicht werden kann, wenn 
Bund und Länder den Kommunen zukünftig mehr Unterstützung zukommen lassen. Die immer 
schwerer werdende Last auf den Schultern der Kommunen gilt es zukünftig gerechter zu verteilen und 
die strukturelle Unterfinanzierung auszugleichen.  



 

 
 

1. Gesetzliche Grundlage und Anforderungen an einen 
Haushaltssanierungsplan 

Das „Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes“ ist am 09.11.2016 vom Landtag 
NRW beschlossen worden. Es bietet den Kommunen, die noch nicht am Stärkungspakt teilnehmen, 
aber bei denen sich eine Überschuldung aus dem Jahresabschluss 2014 oder der Haushaltssatzung 
2015 ergibt, die Möglichkeit, eine Konsolidierungshilfe bei der Bezirksregierung zu beantragen. Ergibt 
sich die Überschuldung aus der Haushaltssatzung 2015 muss sie im Jahr 2015 auch tatsächlich 
eingetreten sein. Zum Jahresabschluss 2014 ist die Stadt Alsdorf überschuldet.  

Da es sich hierbei um einen freiwilligen Beitritt handelt, war der Antrag bis zum 31.01.2017 bei der 
Bezirksregierung zu stellen. Die Stadt Alsdorf hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 06.12.2016 
die Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes beantragt. Mit Bescheid der Bezirksregierung 
Köln vom 26.04.2017 ist der Antrag bewilligt worden. 

In Folge dessen wurde die Ausarbeitung eines Haushaltssanierungsplanes notwendig, den der Rat der 
Stadt am 11.05.2017 beschlossen hat. Mit Schreiben vom 10.08.2017 wurde der 
Haushaltssanierungsplan durch die Bezirksregierung Köln genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan ist 
jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vorzulegen. Die 
Genehmigung der fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2017 bis 2023 ist mit 
Verfügung vom 14.02.2022 durch die Bezirksregierung Köln erteilt worden. 

Der Haushaltssanierungsplan muss die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen enthalten. Zudem muss 
er aufzeigen, dass die Kommune unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe den Haushaltsausgleich 
spätestens im Haushaltsjahr 2020 erreicht. Das Defizit muss sich in den Jahren 2017 bis 2020 
kontinuierlich verringern. Nach dem erstmaligen Haushaltsausgleich ist die Konsolidierungshilfe in den 
Folgejahren degressiv zu verringern und spätestens im Haushaltsjahr 2023 muss der Haushalt auch 
ohne Konsolidierungshilfe ausgeglichen sein. 

Gemäß § 5 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz beträgt die jährliche Unterstützung für die Teilnehmer der 
dritten Stufe 25,89 € je Einwohner als Grundbetrag und darüber hinaus 29,38 Prozent des 
durchschnittlichen Ergebnisses der laufen Verwaltungstätigkeit ihrer Jahresabschlüsse 2013 und 2014. 
Das bedeutet für die Stadt Alsdorf für die Haushaltsjahre 2017 bis einschließlich 2020 eine jährliche 
Konsolidierungshilfe i. H. v. rd. 4,76 Mio. €. In den Jahren 2021 und 2022 wird die Konsolidierungshilfe 
jeweils degressiv verringert, sodass in 2022 letztmalig eine Hilfe ausgezahlt wird. 

Der Haushaltssanierungsplan tritt gem. § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des 
Haushaltssicherungskonzeptes und unterliegt als Teil des Haushaltsplans grundsätzlich auch den 
Vorschriften über die Haushaltssatzung. 

  



 

 
 

2. Ausgangslage 

Für die Haushaltsplanung 2023 wurde die genehmigte Haushaltssatzung 2022 als Grundlage 
genommen. 

Mit Rundverfügung Nr. 08/2022 wurde das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltes 2023 in Gang 
gesetzt. Danach waren die Organisationsbereiche verpflichtet, bis zum 03. Juni 2022 notwendige 
Anpassungen und Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten und dem A 20 – Kämmereiamt vorzulegen. 
Die Zielvorgabe des Bürgermeisters war es, dass nur Anpassungen an der bisherigen mittelfristigen 
Ergebnisplanung möglich sind, wenn diese auch einen entsprechenden Kompensationsvorschlag 
enthalten. Zusätzlich sollte die nach der Haushaltsbeschlussfassung für 2023 vorgesehene Anpassung 
des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 915 % Punkte vermieden werden. 

In seiner 26. Sitzung wurde dem VV dabei eine erste Auswertung der Veränderungen des 
Ergebnishaushaltes zur Kenntnis gegeben. Bereits seinerzeit zeichnete sich ab, dass es weitere 
Verschlechterungen im Ergebnishaushalt 2023 gilt zu verarbeiten.  

Der im Haushalt 2023 zu kompensierende Finanzbedarf – ohne Refinanzierung der Mehrerträge aus 
der Grundsteuer B - beträgt insgesamt 3,9 Mio. € (mit Refinanzierung der Grundsteuer B 6,6 Mio. €). 

Nach interner Prüfung wurden daher folgende Maßnahmen getroffen: 

- Sämtliche Haushaltsansätze wurde nochmals überprüft und erforderlichenfalls angepasst. 
- Haushaltsvoranschläge, die den Vorgaben der Verfügung des Bürgermeisters nicht 

entsprechen, wurden grundsätzlich nicht berücksichtigt. 
-  

Die Bewertung der Haushaltsvoranschläge ergab insgesamt eine Reduzierung des neuen Fehlbetrages 
um 1,4 Mio. €. 

Nach Überprüfung alle Konten konnte ein zusätzliches Konsolidierungspotenzial von 2,8 Mio. € erzielt 
werden. 

Zusätzlich wurden die neuen Vorschriften über die Möglichkeit zur Isolierung von corona- und 
kriegsbedingten Schäden angewendet. Die Summe der Isolierung beträgt hierdurch nur für das 
Haushaltsjahr 2023 2,71 Mio. € und insgesamt für die Jahre 2021 bis 2025 16,60 Mio. €.  

Im Ergebnis kann der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend der Vorschriften 
des Stärkungspaktgesetzes erzielt werden. Eine Fortschreibung des bestehenden 
Haushaltssanierungsplanes einschließlich des Personalkostenbegrenzungskonzeptes ist hierfür jedoch 
unabdingbar. 

  



 

 
 

Die Ergebnisplanung stellt sich im Vergleich zur bisherigen Planung (Haushaltssatzung 2022) für 2023 
nun folgendermaßen dar: 

2.1 Ordentliche Erträge 

 
 
Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 haben sich die ordentlichen Erträge insgesamt um 7,75 Mio. 
€ erhöht.  

Die Reduzierung der Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich insbesondere daraus, dass eine 
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B nicht notwendig war. Der Planansatz der Gewerbesteuer 
wurde auf 22 Mio. € aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021 und dem Verlauf des Jahres 2022 
erhöht. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte aufgrund der vorliegenden 
Orientierungsdaten erhöht werden.  

Die höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich insbesondere aus den 
Erstattungsleistungen im Rahmen der Ukrainekrise i.H.v. 3,3 Mio. € sowie durch zusätzliche 
Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,38 Mio. €.  

Die Sonstigen Transfererträge erhöhen sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 um 390 Tsd. €. 
Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus Erstattungsleistungen im Rahmen der Ukrainekrise.  

Die Verringerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich aus einer Reduzierung des 
Planansatzes für die Kindergartenbeiträge, die aufgrund der neuen Einkommensgrenzen und 
Beitragsbefreiungen voraussichtlich geringer ausfallen werden. 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich leicht um 32 Tsd. € aufgrund höherer 
Mieteinnahmen. 

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 1,13 Tsd. €. Grund hierfür sind erhöhte 
Erstattungsleistungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, im Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie 
durch Personalkostenerstattungen im Bereich der KiTas.  

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich aufgrund von erwarteten Verkaufserlösen i.H.v. 2 
Mio. € für das „Baugebiet am Weiher“.  

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2022)                                                      
EUR

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2023)                                               
EUR

Veränderung    
EUR

1        Steuern und ähnliche Abgaben 58.620.000 58.215.000 -405.000
2    +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.549.760 64.550.810 5.001.050
3    +  Sonstige Transfererträge 525.000 915.000 390.000
4    +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.613.490 6.203.190 -410.300
5    +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.517.600 1.550.200 32.600
6    +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.704.400 5.837.200 1.132.800
7    +  Sonstige ordentliche Erträge 3.159.800 5.165.500 2.005.700
8    +  Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
9  +/- Bestandsveränderungen 0 0 0

10   =  ordentliche Erträge 134.690.050 142.436.900 7.746.850

Ertragsarten 



 

 
 

2.2 Ordentliche Aufwendungen 

 

Der Gegenüberstellung ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Aufwendungen um rund 7,19 Mio. € 
gestiegen sind. 

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde der Haushaltsansatz der Personalaufwendungen um 79 
Tsd. € gesenkt. Grund hierfür ist die Auflösung des A 65 – Bauamtes. Die Aufgaben und somit auch die 
Personalaufwendungen dieses Amtes werden zukünftig vom Eigenbetrieb Technische Dienste 
übernommen, der dafür einen entsprechend höheren Zuschuss erhält. Gleichzeitig haben die durch 
die gpaNRW im Rahmen des Stärkungspaktes durchgeführten Organisationsuntersuchungen in den 
Bereichen „Hilfen zur Erziehung“ und „Soziales“ zu einem zusätzlichen Personalbedarf geführt. Es 
handelt sich dabei ausnahmslos um Pflichtaufgaben der Gemeinden. An dieser Stelle wird auf die 
Fortschreibung des Personalkostenbegrenzungskonzepts (siehe Anlage) verwiesen. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung 2022 
um 4,55 Mio. €. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert insbesondere aufgrund der Unterbringung 
und Versorgung der Schutzsuchenden aus der Ukraine. Hierdurch wird der Planansatz um 3 Mio. € 
erhöht. Darüber hinaus sind zusätzliche Energiekosten i.H.v. 800 Tsd. € zusätzlich eingeplant wurden.  

Die Abschreibungen steigen insbesondere aufgrund des Neubaus von zwei Kindertagestätten sowie 
durch notwendige Erweiterungen und Anbauten im Bereich der Schulen. 

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 um 1,74 Mio. €. Dies 
resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Städteregionsumlage (832 Tsd. €). 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 617 Tsd. €. Ein Großteil der 
Aufwendungen i.H.v. 311 Tsd. € entstehen im Bereich IT. Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz der 
Planposition aufgrund der Entschädigungsleistungen an die Ratsmitglieder i.H.v. 91 Tsd. €, welche sich 
durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung ergeben.  

  

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2022)                                          
EUR

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2023)                                         
EUR

Veränderung 
EUR

11    -  Personalaufwendungen -29.596.700 -29.517.400 79.300
12    -  Versorgungsaufwendungen -3.311.800 -3.360.400 -48.600
13    -  Aufwendungen für Sach- und Dienstlesitungen -15.448.920 -19.999.070 -4.550.150
14    -  Bilanzielle Abschreibungen -4.744.200 -5.058.500 -314.300
15    -  Transferaufwendungen -76.339.190 -78.076.940 -1.737.750
16    -  Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.382.530 -8.999.490 -616.960
17    =  ordentliche Aufwendungen -137.823.340 -145.011.800 -7.188.460

Aufwandsarten 



 

 
 

2.3 Finanzergebnis 

 

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zur alten Haushaltsplanung um 471 Tsd. € verschlechtert.  

Die Finanzerträge steigen u.a. aufgrund der erhöhten Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb 
technische Dienste. 

Die Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung erhöhen sich aufgrund des steigenden 
Zinsniveaus. Darüber hinaus wird die Planposition durch das erhöhte Investitionsaufkommen im 
Haushaltsjahr 2023 beeinflusst. Hierfür müssen neue Investitionskredite aufgenommen werden, 
sodass entsprechend auch mehr Zinsaufwendungen anfallen werden.  

 

2.4 Gesamtergebnis 

 

  

Ansatz des Haushaltsjahres 
2023 (Planung 2022)                                       

EUR

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2023)                                       
EUR

Veränderung   
 EUR

357.2001.880.5001.523.300+   Finanzerträge19

-828.400-2.001.600-1.173.200-  Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen20

-471.200-121.100350.100= Finanzergebnis (=Zeilen 22 und 25)21

Ertrags-/Aufwandsarten 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2022)                                       
EUR

Ansatz des 
Haushaltsjahres 2023 

(Planung 2023)                                       
EUR

Veränderung    
EUR

22
 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit    
 (= Zeilen 18 und 21)

87.190-2.696.000-2.783.190

23 -129.0002.713.0002.842.000+  Außerordentliche Erträge
24 000-  Außerordentliche Aufwendungen
25 -129.0002.713.0002.842.000Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26 -41.81017.00058.810Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)

Ertrags-/Aufwandsarten 

Das  Jahresergebnis  2023  hat  sich  aufgrund  der  zuvor  genannten  Änderungen  im  Ergebnis  der
laufenden  Verwaltungstätigkeit  sowie  durch  Änderungen  im  außerordentliche  Ergebnis
verschlechtert.  Die   Änderung   des   außerordentlichen  Ergebnisses   ergibt   sich   aus   der
veränderten Vorschrift  über  die  Isolierung von Schäden. Das  geänderte  NKF-CUIG sieht  nun neben
der  Isolierung  von  coronabedingten  Schäden  auch  die  Isolierung  von  Belastungen  aufgrund  des
Krieges in der Ukraine vor.



 

 
 

3. Vorgehen bei der Erarbeitung des Haushaltssanierungsplanes 
 

Die Stadt Alsdorf befindet sich bereits seit dem Jahr 1994 in der Haushaltskonsolidierung. Mit der 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012 ist es der Stadt Alsdorf erstmals seit langer Zeit 
wieder gelungen, ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem Rahmen sind 
bereits zahlreiche Konsolidierungsbeschlüsse vom Rat gefasst und zwischenzeitlich umgesetzt worden. 
Hieraus ergeben sich bereits positive Auswirkungen für die künftigen Haushaltsjahre.  

Der über bereits zwei Jahrzehnte dauernde Konsolidierungszeitraum mit einer Vielzahl an Beschlüssen 
macht es kaum möglich, weitere Einsparpotenziale ausfindig zu machen. Im Rahmen der Erarbeitung 
des Haushaltsplanes 2023 ist dennoch jede Planposition wiederholt kritisch hinterfragt worden.  

Die Daten bis einschließlich des Haushaltsjahres 2026 sind sachkontenscharf geplant. Für die 
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten vom 22.11.2022 verwendet 
worden. Teilweise sind die Planzahlen anhand von Wachstumsraten fortgeschrieben worden, welche 
sich aus dem geometrischen Mittel für die jeweiligen Aufwendungen und Erträge über einen Zeitraum 
der letzten 10 Jahre ergeben. Die Berechnung erfolgt gemäß dem Ausführungserlass des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013. 

Demnach werden zunächst die Werte der letzten 10 Jahre ermittelt und der Höhe nach sortiert. 
Anschließend wird der jeweilige Mittelwert für die fünf höchsten (M1) und die fünf niedrigsten Werte 
(M2) gebildet.  

Im letzten Schritt erfolgte die Errechnung der Wachstumsrate mittels der Formel (√𝑀1 − 𝑀2
వ  -1). 

 
Gemäß § 9 des Stärkungspaktgesetzes können sich die teilnehmenden Gemeinden bei der Erarbeitung 
und Umsetzung des Haushaltssanierungsplans von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (gpaNRW) kostenlos (§ 2 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz) unterstützen lassen.  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.10.2017 die gpaNRW beauftragt zur Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes in Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung weitere 
Konsolidierungsmaßnamen zu erarbeiten. Dazu wurde zunächst eine Haushaltsstrukturanalyse 
erstellt. Die Ergebnisse wurden dem Hauptausschuss am 18.09.2018 von der gpaNRW vorgestellt. Die 
hieraus resultierenden Haushaltssanierungsmaßnahmen wurden im Haushaltssanierungsplan 
aufgenommen. 

Im Haushaltsjahr 2019 sind durch die gpaNRW Organisationsuntersuchungen in den Bereichen „Hilfen 
zur Erziehung“ und „Soziales“ durchgeführt worden. Die Ergebnisse hieraus wurden dem Rat der Stadt 
in seiner Sitzung am 21.01.2020 präsentiert. Die Untersuchungen deckten nicht wie erhofft 
Konsolidierungspotential für die Stadt Alsdorf auf. Es wurden Kostendämpfungspotentiale und 
zusätzliche Personalbedarfe ermittelt, die im Rahmen des Personalkostenbegrenzungskonzepts 
umgesetzt wurden. 

  



 

 
 

4. Entwicklung der Ergebnisplanung unter Berücksichtigung der 
dargestellten Maßnahmen  

 

 

 

  

Pos.Name RE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Steuern und ähnliche Abgaben 57.118.151 53.986.000 58.215.000 59.188.000 60.748.000 63.775.000 64.642.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 18.612.291 17.678.000 19.939.000 20.816.000 22.149.000 23.256.000 23.868.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 3.477.019 2.883.000 3.098.000 3.256.000 3.361.000 3.428.000 3.683.000
Gewerbesteuer 23.054.396 20.864.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Grundsteuer A 57.934 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Grundssteuer B 9.453.087 9.500.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 11.500.000 11.500.000
Hundesteuer 471.878 450.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000
Vergnügungssteuer 513.575 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000
Übriges (Familienlastenausgleich) 1.477.972 1.603.000 2.000.000 1.938.000 2.060.000 2.113.000 2.113.000

2 =+ Zuwendungen und al lgemeine Umlagen 61.025.850 59.015.860 64.550.810 69.019.010 70.592.610 75.625.010 76.964.000
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 3.174.000 1.586.800 0 0 0 0 0
davon Schlüsselzuweisungen 38.136.077 39.758.710 42.575.000 45.271.000 48.558.000 51.927.000 53.266.000
davon Übriges 19.715.773 17.670.350 21.975.810 23.748.010 22.034.610 23.698.010 23.698.010

3 =+ Sonstige Transfererträge 2.474.304 525.000 915.000 915.000 915.000 915.000 915.000

4 =+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.209.851 6.373.950 6.203.190 6.333.590 6.441.790 6.440.390 6.440.000

5 =+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 798.828 1.328.200 1.550.200 1.550.200 1.550.200 1.550.200 1.550.000

6 =+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.658.577 4.712.800 5.837.200 5.898.700 5.947.500 5.956.200 5.956.000

7 =+ Sonstige ordentl iche Erträge 4.125.052 5.206.500 5.165.500 3.128.900 3.108.300 3.106.200 3.106.000
8 =+ Aktivierte Eigenleistungen 41.092 0 0 0 0 0 0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0

10 = ordentliche Erträge 137.451.705 131.148.310 142.436.900 146.033.400 149.303.400 157.368.000 159.573.000

11 =-  Personalaufwendungen -28.223.636 -29.279.900 -29.517.400 -30.070.100 -30.694.000 -31.304.300 -31.618.000

12 =-  Versorgungsaufwendungen -3.017.807 -3.238.700 -3.360.400 -3.482.200 -3.604.700 -3.654.700 -3.692.000

13 =-  Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -15.086.505 -15.278.820 -19.999.070 -20.853.570 -21.238.670 -21.338.270 -21.552.000

14 =-  Bilanziel le Abschreibungen -5.347.714 -5.425.900 -5.058.500 -5.159.800 -5.317.600 -5.657.100 -5.707.100

davon Coronaschaden 0 0 0 0 0 -332.000 -332.000

15 =-  Transferaufwendungen -74.835.201 -73.380.150 -78.076.940 -81.495.440 -83.664.440 -85.564.440 -87.020.000
Städteregionsumlage -32.198.452 -32.857.000 -33.929.000 -34.882.000 -36.400.000 -37.963.000 -38.825.000
ÖPNV-Umlage -2.150.280 -2.139.000 -2.284.000 -2.995.000 -3.325.000 -3.491.000 -3.647.000
Gewerbesteuerumlage -1.668.781 -1.475.000 -1.556.000 -1.556.000 -1.556.000 -1.556.000 -1.556.000
Übriges -38.817.688 -36.909.150 -40.307.940 -42.062.440 -42.383.440 -42.554.440 -42.992.000
davon Sozialtransferaufwendungen -19.200.102 -18.990.700 -21.184.000 -21.384.000 -21.684.000 -21.834.000 -22.271.000

16 =-  Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.332.447 -8.172.830 -8.999.490 -8.786.790 -8.994.590 -9.015.090 -9.105.000

17 = ordentliche Aufwendungen -134.843.310 -134.776.300 -145.011.800 -149.847.900 -153.514.000 -156.533.900 -158.694.100

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 2.608.395 -3.627.990 -2.574.900 -3.814.500 -4.210.600 834.100 878.900

19 =+ Finanzerträge 2.023.660 1.524.700 1.880.500 1.826.500 1.772.500 1.767.800 1.767.000

20 =-  Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen -1.022.189 -1.173.100 -2.001.600 -2.474.600 -2.582.600 -2.537.600 -2.563.000

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 1.001.471 351.600 -121.100 -648.100 -810.100 -769.800 -796.000

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 3.609.866 -3.276.390 -2.696.000 -4.462.600 -5.020.700 64.300 82.900
23 =+ Außerordentliche Erträge 753.134 3.305.000 2.713.000 4.713.000 5.111.000 0 0
24 =-  Außerordentl iche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 753.134 3.305.000 2.713.000 4.713.000 5.111.000 0 0

26 = Ergebnis (22 und 25) 4.363.000 28.610 17.000 250.400 90.300 64.300 82.900
27 - globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0 0

28
= Jahresergebnis nach Abzug globaler 
Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)

4.363.000 28.610 17.000 250.400 90.300 64.300 82.900

29 =+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.385.812 5.431.700 5.975.520 5.963.220 6.017.220 6.049.520 6.050.000
30 =- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.385.812 -5.431.700 -5.975.520 -5.963.220 -6.017.220 -6.049.520 -6.050.000

31 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.363.000 28.610 17.000 250.400 90.300 64.300 82.900

Erweiterte Ergebnisplanung der Stadt Alsdorf mit Konsolidierungshilfe



 

 
 

5. Entwicklung des Eigenkapitals 
 

Das Stärkungspaktgesetz wurde insbesondere für überschuldete Kommunen, deren Eigenkapital 
vollständig aufgezehrt war oder deren Haushaltsplanung zukünftig eine Überschuldung erwarten ließ, 
ins Leben gerufen. Ziel des Gesetzes ist es gemäß § 1 Satz 3 des Stärkungspaktgesetzes, den Gemeinden 
in einer besonders schweren Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. 

Dahinter steckt die Absicht, eine Überschuldung der Gemeinden zu vermeiden oder sie bei dem Abbau 
der Überschuldung zu unterstützen. 

Durch die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahresabschlüsse - nicht zuletzt durch die 
Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt - konnte das negative Eigenkapital bereits zum 
31.12.2018 vollständig ausgeglichen werden. Die Stadt Alsdorf verfügt daher erstmals seit Eintritt der 
Überschuldung im Haushaltsjahr 2014 wieder über positives Eigenkapital. 

Nach dem genehmigten Haushaltssanierungsplan 2017 wäre das negative Eigenkapital bis zum 
31.12.2019 auf 38,82 Mio. € angewachsen. Erst zum 31.12.2027 hätte wieder positives Eigenkapital 
ausgewiesen werden können.  

Der Stadt Alsdorf ist es jedoch gelungen, die Überschuldung bereits zum 31.12.2018 abzubauen.  

Gegenüber den Plandaten hat sich das Eigenkapital somit äußerst positiv entwickelt.  

Die folgende Übersicht stellt die ursprünglich vorgesehene Eigenkapitalentwicklung im Haushaltsplan 
2017 im Vergleich zur bisherigen Entwicklung in den Jahresabschlüssen bis einschließlich des 
Jahresabschlusses 2021 sowie die prognostizierten Jahresergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2022 dar: 

  



 

 
 

 

  

 HSP 2017
HSP 2023 inkl. 

Jahresabschlüsse / 
Prognose ab 2023

Eigenkapital zum 31.12.2015 -11.894.263,68 € -11.894.263,68 €
Jahresergebnis 2016 -2.955.138,00 € 5.351.839,48 €
Verrechnungen allg. Rücklage 664.051,22 €

Eigenkapital zum 31.12.2016 -14.849.401,68 € -5.878.372,98 €
Jahresergebnis 2017 -12.509.996,00 € -2.093.527,37 €
Verrechnungen allg. Rücklage 309.046,95 €

Eigenkapital zum 31.12.2017 -27.359.397,68 € -7.662.853,40 €
Jahresergebnis 2018 -8.457.180,00 € 3.870.388,08 €
Verrechnungen allg. Rücklage 6.000.839,29 €

Eigenkapital zum 31.12.2018 -35.816.577,68 € 2.208.373,97 €
Jahresergebnis 2019 -2.998.724,00 € 5.430.537,63 €
Verrechnungen allg. Rücklage 1.439.889,18 €

Eigenkapital zum 31.12.2019 -38.815.301,68 € 9.078.800,78 €
Jahresergebnis 2020 0,00 € 2.295.261,47 €
Verrechnungen allg. Rücklage 3.192.313,45 €

Eigenkapital zum 31.12.2020 -38.815.301,68 € 14.566.375,70 €
Jahresergebnis 2021* 0,00 € 4.362.999,90 €
Verrechnung allg. Rücklage 745.959,72 €

Eigenkapital zum 31.12.2021 -38.815.301,68 € 19.675.335,32 €
Jahresergebnis 2022 0,00 € 28.610,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2022 -38.815.301,68 € 19.703.945,32 €
Jahresergebnis 2023 1.880.441,00 € 17.000,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2023 -36.934.860,68 € 19.720.945,32 €
Jahresergebnis 2024 4.605.832,00 € 250.400,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2024 -32.329.028,68 € 19.971.345,32 €
Jahresergebnis 2025 7.647.458,00 € 90.300,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2025 -24.681.570,68 € 20.061.645,32 €
Jahresergebnis 2026 10.742.167,00 € 64.300,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2026 -13.939.403,68 € 20.125.945,32 €
Jahresergebnis 2027 14.133.789,00 € 82.900,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2027 194.385,32 € 20.208.845,32 €

* Entspricht dem geprüften Jahresabschluss 2021

Entwicklung Eigenkapital 



 

 
 

6. Entwicklung der Erträge  

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzten sich wie folgt zusammen: 

 

Die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellen im 
Haushaltsjahr 2023 bei der Stadt Alsdorf die größten Positionen unter den Steuern und ähnlichen 
Abgaben dar. Auch die Grundsteuer B ist eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde. Sie stellt die 
konstanteste und verlässlichste Plangröße dar, während die Gewerbesteuer teilweise extremen 
Schwankungen unterliegen kann. 

  



 

 
 

6.1.1 Grundsteuer A 

Die Grundsteuer A ist im Haushaltsplan 2023 mit einem Ansatz von 58 Tsd. € veranschlagt. Der 
Hebesatz beträgt 437 %.  

Es wird davon ausgegangen, dass es nur minimale Änderungen bei den bisher veranlagten 
Grundstücken geben wird. Sowohl die Steigerungsrate aus den Orientierungsdaten als auch eine 
Wachstumsrate wäre zur Ermittlung des Ertrages aus der Grundsteuer A nicht geeignet und würde die 
örtlichen Verhältnisse nicht wiederspiegeln, da die erhöhten Einnahmen aus der Grundsteuer A im 
Zeitablauf nicht durch eine erhöhte Anzahl von Veranlagungsfällen, sondern ausschließlich aufgrund 
des angehobenen Hebesatzes entstanden sind. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer A ist in der mittelfristigen Planung jedoch nicht vorgesehen.  

Für den gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2027 wird daher mit einem konstanten 
Steueraufkommen gerechnet. 

 

6.1.2 Grundsteuer B 

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer B beträgt 9,7 Mio. € für das Jahr 2023. Der Rat der Stadt hat 
mit der Haushaltssatzung 2012 einen Hebesatz der Grundsteuer B von 413 % beschlossen. Mit der 
Haushaltssatzung 2013/2014 hat der Rat der Stadt den Hebesatz von 413 % auf 575 % erhöht. Eine 
weitere Erhöhung hat mit der Haushaltssatzung 2015/2016 stattgefunden. Seit dem 01.01.2016 
beträgt der Hebesatz der Grundsteuer B 695 % (Maßnahme Nr. 1). 

Zur Einhaltung der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes war nach der fünften Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 
2023 um 215 % Punkte auf 910 % vorgesehen (vgl. Maßnahme Nr. 23). Auf die Erhöhung konnte jedoch 
verzichtet werden, da der Haushaltsausgleich auch ohne die Erhöhung der Grundsteuer B dargestellt 
werden könnte. 

Gegenüber bisherigen Planung ergibt sich erst ab dem Haushaltsjahr 2026 ein nicht gedeckter 
Finanzbedarf von 1,80 Mio. € und damit eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 130 %-
Punkte (Hebesatz neu: 825 %). 
 
6.1.3 Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2023 mit 22 Mio. € veranschlagt. Diese Prognose beruht auf 
dem Rechnungsergebnis 2021 und dem Verlauf von 2022. Der Hebesatz beträgt 495 %.  

Bereits im Rahmen der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 ist der Hebesatz von 
435 % auf 495 % erhöht worden. 

6.1.4 Vergnügungssteuer 

Es ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2023 auch 
wieder ein konstantes Niveau (950 Tsd. €) erreichen.  



 

 
 

Bereits im Jahr 2011 hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 24.11.2011 die Anhebung des 
Vergnügungssteuersatzes für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % auf 13 % nach dem 
Einspielergebnis zum 01.01.2012 beschlossen. Mit Beschluss vom 23.05.2013 hat der Rat der Stadt die 
Vergnügungssteuersatzung nochmals zum 01.07.2013 neu gefasst. Der Prozentsatz zur Berechnung 
der Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wurde auf 15 % nach dem Einspielergebnis 
erhöht. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung war eine Anpassung der Vergnügungssteuer 
dahingehend vorzunehmen, dass als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
Vergnügungssteuer bei Geldspielgeräten nicht mehr das Einspielergebnis, sondern der bloße 
Spieleinsatz zugrunde gelegt werden soll. Im Rahmen der Festsetzung des neuen Steuersatzes war 
dabei die erdrosselnde Wirkung der Steuer zu beachten. Der Städte- und Gemeindebund hat hierzu in 
seiner Mitteilung vom 19.03.2014 ausgeführt, dass Steuersätze, die umgerechnet auf das 
Einspielergebnis eine Höhe von 20 % überschreiten nach der Rechtsprechung als problematisch 
angesehen werden könnten. Er teilte zudem mit, dass Steuersätze nach dem Spieleinsatz zwischen drei 
und vier Prozent als geeignet angesehen werden können. 

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation und in Angleichung an die in den anderen Städten der 
Städteregion angewandten Vergnügungssteuersätze hat der Rat der Stadt am 19.03.2015 beschlossen, 
die Vergnügungssteuersatzung ab dem 01.04.2015 zu ändern. Durch die Änderung wurde der 
Spieleinsatz als Besteuerungsgrundlage und ein Steuersatz i.H.v. 4 % festgesetzt. Dadurch ergibt sich 
ein Mehrertrag i.H.v. 200 Tsd. € je Jahr.  

 

6.1.5 Hundesteuer 

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2017 hat der Rat der Stadt mit Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung 2017 die Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen. 
 
Bis einschließlich 2017 wurde die Hundesteuer vierteljährlich am 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. 
veranlagt. Der Rat der Stadt hat die Änderung des Fälligkeitstermins auf eine Fälligkeit pro Jahr (01.07.) 
mit Wirkung zum 01.01.2018 beschlossen. 
Diese Regelung hat den Vorteil, dass bei nur einer jährlichen Fälligkeit der Betrag mit einer einzigen 
Zahlung ausgeglichen wird. Im Rahmen der praktischen Bearbeitung wird der Zahlungseingang bei 
kompletter Zahlung nur einmal buchungstechnisch verarbeitet (anstelle von vier Zahlungen); der 
Buchungsaufwand verringert sich um rd. 12.000 auf dann 4.000 Sollstellungen/Jahr. 
Außerdem ergibt diese Änderung einen Vorteil im Vollstreckungsbereich, da die Verwaltung drei 
Mahnungs- bzw. Vollstreckungsmaßnahmen einsparen kann.  
In Angleichung an die Steuersätze in den städteregionsangehörigen Kommunen hat der Rat der Stadt 
Alsdorf im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes 2017 die Änderung der Hundesteuersätze zum 
01.07.2017 wie folgt beschlossen: 

 
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam 

 
a) nur ein Hund gehalten wird       statt   84 € nun   96 €  
b) zwei Hunde gehalten werden      statt 100 € nun 120 € je Hund 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden     statt 110 € nun 144 € je Hund 



 

 
 

d) ein gefährlicher Hund gehalten wird         statt 615 € nun 660 € je Hund 
e) zwei gefährliche Hunde gehalten werden     statt 768 € nun 816 € je Hund 
f) drei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden    statt 768 € nun 900 € je Hund 
 
 

Weiterhin hat der Rat der Stadt sowohl den Wegfall der Verringerung der Hundesteuer bei 
Hundehaltern mit geringfügigem Einkommen, wenn der Hundehalter mehr als einen Hund besitzt, als 
auch den Wegfall der Ermäßigung für gefährliche Hunde, welche bis zum 01.07.2017 noch keinen 
Wesenstest vorgelegt haben, beschlossen. 

 
Hundebestandskontrolle 

Im Zuge der Beschlussfassung hat der Rat der Stadt die Verwaltung beauftragt, im Haushaltsjahr 2017 
eine Hundebestandskontrolle durchzuführen. Diese wurde von einem externen Unternehmen 
vorgenommen. Hieraus ergaben sich zahlreiche Neuanmeldungen, die zukünftig zu höheren Erträgen 
aus der Hundesteuer führen.  

Der Ansatz der Hundesteuer wird von 450 Tsd. € um 20 Tsd. € auf 470 Tsd. € angehoben und beruht 
auf dem Rechnungsergebnis 2021 und dem bisherigen Verlauf des Jahres 2022. 

An dieser Stelle wird auf die Maßnahmen Nr. 2 bis 4 im Haushaltssanierungsplan verwiesen. 

  



 

 
 

6.1.6 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2023 mit einem Ansatz von 19,7 
Mio. € veranschlagt.  

Als Basis für den Ansatz der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dienen die 
aktuellen Orientierungsdaten vom 22.11.2022, die für das Haushaltsjahr 2022 eine zu verteilende 
Gesamtsumme i.H.v. 9.459 Mio. € vorsehen. Hierdurch ergibt sich für das Jahr 2022 ein 
voraussichtlicher Anteil der Stadt Alsdorf i.H.v. 18,98 Mio. €. Dieser Wert dient abgerundet auf 18,90 
Mio. € als Basis für die Hochrechnung für die Folgejahre mit Hilfe der Orientierungsdaten. Hierbei sind 
die kriegsbedingten Auswirkungen bereits berücksichtigt. 
 
Für die mittelfristige Planung bis 2026 sind die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt worden, wie auch 
im Vorbericht unter 3.1.5 erläutert worden ist.  

Für die erweiterte Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2027 erfolgt eine Fortschreibung mit 
Hilfe der Wachstumsrate, die sich wie folgt berechnet: 

 

  

Jahr Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer

der Größe nach 
geordnet

Mittelwerte:

2012 12.126.799,00 € 12.126.799,00 €

2013 12.720.296,00 € 12.720.296,00 €

2014 13.443.909,71 € 13.443.909,71 €

2015 14.544.477,23 € 14.544.477,23 €

2016 15.016.829,18 € 15.016.829,18 €

2017 15.884.709,30 € 15.884.709,30 €

2018 16.971.296,72 € 16.747.641,95 €

2019 17.530.585,37 € 16.971.296,72 €

2020 16.747.641,95 € 17.530.585,37 €

2021 18.612.291,30 € 18.612.291,30 €

Berechnung 
Wachstumsrate

Wachstumsrate 2,63%

13.570.462,22 €

17.149.304,93 €

17.149.304,93 /13.570.462,22వ -1 = 0,0263



 

 
 

6.1.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  

Im Haushaltsplan 2023 sind Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 3,2 Mio. € 
eingeplant. Auch hier dienen die aktuellen Orientierungsdaten als Basis für die Ermittlung der Erträge. 
Die zu verteilende Gesamtsumme im Jahr 2022 beläuft sich auf 1.894 Mio. €. Durch Multiplikation mit 
dem Verteilungsschlüssel ergibt sich somit ein Basiswert für 2022 i.H.v. 3,06 Mio. €. Die Hochrechnung 
für das Jahr 2023 und die mittelfristige Planung erfolgt, wie bereits im Vorbericht unter 3.1.6 
dargelegt,mit den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten. 

Für die erweiterte Ergebnis- und Finanzplanung ist auch hier die Wachstumsrate angewandt worden, 
die sich wie folgt berechnet: 

 

 

6.1.8 Familienlastenausgleich 

Der Haushaltsansatz 2023 der Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des 
Familienlastenausgleichs beträgt 2 Mio. €. 

Die Hochrechnung für die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 erfolgt mit Hilfe der 
Orientierungsdaten. 

Für die erweiterte Ergebnisplanung wurde aus Vorsichtsgründen der Betrag des Jahres 2026 
festgeschrieben. 

  

Jahr Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer

der Größe nach 
geordnet

Mittelwerte:

2012 1.436.337,00 € 1.436.337,00 €

2013 1.452.634,00 € 1.452.634,00 €

2014 1.498.883,53 € 1.498.883,53 €

2015 1.722.735,55 € 1.722.735,55 €

2016 1.775.297,01 € 1.775.297,01 €

2017 2.210.556,40 € 2.210.556,40 €

2018 2.802.270,55 € 2.802.270,55 €

2019 3.106.623,42 € 3.106.623,42 €

2020 3.407.798,46 € 3.407.798,46 €

2021 3.477.019,10 € 3.477.019,10 €

Berechnung 
Wachstums-rate

Wachstumsrate 7,41%

1.577.177,42 €

3.000.853,59 €

3.000.853,59/1.577.177,42వ -1 = 0,0741



 

 
 

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

6.2.1 Schlüsselzuweisungen 

Im Haushaltsplan 2023 beträgt der Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 42,58 Mio. €. Dieser 
Wert basiert auf dem Festsetzungsbescheid zum GFG für das Jahr 2023 vom 20.01.2023. 

Die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 wurden entsprechend der Orientierungsdaten vom 22.11.2022 
fortgeschrieben. 

Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Fortschreibung mittels Wachstumsrate erfolgt. Diese berechnet 
sich wie folgt: 

 

  

Jahr Schlüsselzuweisungen
der Größe nach 
geordnet

Mittelwerte:

2012 24.834.381,00 € 24.834.381,00 €

2013 25.729.361,00 € 25.729.361,00 €

2014 29.460.188,00 € 29.460.188,00 €

2015 36.373.083,00 € 32.963.576,00 €

2016 37.173.797,00 € 33.412.921,00 €

2017 33.412.921,00 € 35.186.894,00 €

2018 37.239.170,00 € 36.373.083,00 €

2019 35.186.894,00 € 37.173.797,00 €

2020 32.963.576,00 € 37.239.170,00 €

2021 38.136.077,00 € 38.136.077,00 €

Berechnung 
Wachstums-rate

Wachstumsrate 2,58%

29.280.085,40 €

36.821.804,20 €

36.821.804,20/29.280.085,40వ -1 = 0,0258



 

 
 

6.2.2 Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz 

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Teilnehmer der dritten Stufe eine jährliche Unterstützung i.H.v. 
25,89 € je Einwohner als Grundbetrag und darüber hinaus 29,38 Prozent des durchschnittlichen 
Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ihrer Jahresabschlüsse 2013 und 2014 vor. 

Für die Stadt Alsdorf ergibt sich dabei folgende Berechnung: 

Berechnung des Grundbetrages (25,89 € je Einwohner)  
  
Maßgebliche Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2010) 45.522 

Grundbetrag (Einwohnerzahl * 25,89 €) 
                                                 

1.178.564,58 €  

  
 
Berechnung des zusätzlichen Betrages aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit 
2013 und 2014 

  

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Jahresabschluss 2013    - 9.044.251,36 € 

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Jahresabschluss 2014 - 15.345.530,56 € 

Durchschnittliches Ergebnis Jahresabschluss 2013 und 2014 - 12.194.890,96 € 

  

29,38 % vom durchschnittlichen Ergebnis 2013 und 2014 
                                                 

3.582.858,96 €  
  

Gesamtsumme (jährlich) 
                                                 

4.761.423,54 €  
 

Diese Gesamtsumme i.H.v. 4,76 Mio. € wird bis einschließlich zu dem Haushaltsjahr gezahlt, in dem die 
Kommune erstmals den Haushaltsausgleich erreicht. Das Gesetz gibt dabei vor, dass der Haushalt 
spätestens im Jahr 2020 mit Konsolidierungshilfe ausgeglichen sein muss. Anschließend soll die 
Konsolidierungshilfe degressiv verringert werden. Im Jahr 2023 muss der Haushaltsausgleich ohne 
Hilfe erreicht werden. 

Berechnung der degressiven Verringerung: 

Jahr Buchwert 01.01. € € € AFA Buchwert 31.12. € gerundet €
2021 4.761.400,00 1.587.133,33 200,00 1.587.333,33 3.174.066,67 3.174.000,00
2022 3.174.066,67 1.587.133,33 100,00 1.587.233,33 1.586.833,33 1.586.800,00
2023 1.586.833,33 1.586.833,33 0,00 1.586.833,33 0,00 0,00  

Die Konsolidierungshilfe für das Haushaltsjahr 2021 sinkt um ein Drittel auf 3,17 Mio. €. Im 
Haushaltsjahr 2022 erfolgte dann die nächste Reduzierung um ein weiteres Drittel der ursprünglichen 
Gesamtsumme auf 1,59 Mio. €. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsausgleich ohne 
Konsolidierungshilfe erreicht.  



 

 
 

6.2.3 Übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Der Haushaltsansatz für die übrigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt für das 
Haushaltsjahr 2023 insgesamt 21,97 Mio. €. Hierin enthalten sind insbesondere Zuweisungen vom 
Land z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten und Schulen, den Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. 

Für das Jahr 2027 wird der Planwert des Jahres 2026 für die übrigen Zuwendungen und allgemeinen 
Umlagen mit einer Wachstumsrate von 2,58 % fortgeschrieben. 

 

6.3 Sonstige Transfererträge 

Der Haushaltsansatz 2023 für die Sonstigen Transfererträge beträgt 915 Tsd. €. Im Jahr 2023 erhöhen 
sich die Sonstigen Transfererträge aufgrund der Erstattungsleistungen für die Unterbringung der 
Schutzsuchenden aus der Ukraine.  

 

6.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stehen im Haushaltsplan 2023 mit einem Ansatz i.H.v. 6,2 
Mio. €. 

Die leichten Schwankungen der Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2027 resultieren 
insbesondere aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten für Beiträge.  

Die Gebührensatzungen sind insbesondere im Rahmen der Erarbeitung der dritten Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes auf den aktuellen Stand fortgeschrieben worden (Maßnahmen Nr. 13 bis 
16). Dabei sind die Gebühren für die Leistungen des Standesamtes, die Gebühren in der 
Sondernutzungssatzung und die Nutzungsgebühren für die Stadtbücherei erhöht worden.  

Zudem ist mit Beschluss des Rates vom 21.11.2019 die OGS-Beitragssatzung angepasst worden. Diese 
Anpassung beinhaltet eine einkommensabhängige Erhöhung der Gebühren zum 01.08.2020 
(Maßnahme Nr. 18). 

  



 

 
 

6.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Der Haushaltsansatz 2023 für die privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 1,55 Mio. €. Hierin 
enthalten sind insbesondere Mieten und Pachten.  

 

6.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5,84 Mio. 
€ veranschlagt. Diese Position beinhaltet insbesondere die Erstattungen vom Land für die 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich der 
Jugendhilfe und Erstattungen vom Eigenbetrieb Technische Dienste. 

Diese Ergebnisplanposition unterliegt nur geringfügigen Schwankungen.  

 

6.7 Sonstige ordentliche Erträge 

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit insgesamt 5,17 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. 
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist deutlich höher als für die Folgejahre, was sich insbesondere 
aus den geplanten Verkaufserlösen für die Grundstücke „Baugebiet am Weiher“ ergeben.  

 

 

6.8 Aktivierte Eigenleistungen 

In der Haushaltsplanung werden keine zu aktivierenden Eigenleistungen erfasst.  



 

 
 

7. Entwicklung der Aufwendungen 

7.1 Personalaufwendungen 

Der Haushaltsansatz 2023 für die Personalaufwendungen beträgt 29,52 Mio. €. 

Hier werden auch die Beträge für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte 
erfasst. Dabei wird auf die Daten der Rheinischen Versorgungskassen zurückgegriffen, welche die 
Berechnung der zu bildenden Rückstellungen übernimmt. 

Insbesondere aufgrund der neuen Kindertagesstätte steigen die Personalaufwendungen im Vergleich 
zur Haushaltsplanung 2022. Hinzu kommen die zusätzlichen Stellenbedarfe, die sich aus den von der 
gpaNRW durchgeführten Organisationsuntersuchungen in den Bereichen „Hilfen zur Erziehung“ und 
„Soziales“ ergeben haben. Bei sämtlichen zusätzlich einzuplanenden Stellen handelt es sich um 
Aufgaben der Gemeinde zu denen sie gesetzlichen verpflichtet ist. 

Auf die Ausführungen im Personalkostenbegrenzungskonzept, welches als Anlage beigefügt ist, wird 
an dieser Stelle verwiesen. 

 

7.2 Versorgungsaufwendungen 

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind mit 3,36 Mio. € im 
Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.  

Bereits während der aktiven Beschäftigungszeit sind die Kommunen verpflichtet, Rückstellungen für 
die spätere Versorgung zu bilden. Nach Eintritt in den Ruhestand finden jedoch jährliche Anpassungen 
der gebildeten Rückstellungen statt. Diese ergeben sich z.B. aus gestiegenen Krankheitskosten, 
aktualisierten Kopfschadenstatistiken oder Versorgungsanpassungen. Die Berechnung und 
Hochrechnung für die Folgejahre erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. 

Auf Grund der Hochrechnung der Rückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse erhöht sich 
der Ansatz im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 leicht. 

  



 

 
 

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Der Haushaltsansatz 2023 für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt insgesamt 20 
Mio. €. 

Der Bauunterhalt und die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude macht hier die 
größte Position aus. Dieser Aufgabenbereich wird überwiegend durch die Stadtentwicklung Alsdorf 
GmbH ausgeführt. Im Bereich des Bauunterhaltes sind neben den Ansätzen für den jährlichen Bauindex 
auch bereits geplante Sondermaßnahmen enthalten. Für diesen Bereich ist eine objektbezogene 
Fortschreibung durch die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH bis zum Jahr 2026 erfolgt. 

Für die erweiterte Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 sind die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen des Jahres 2026 mit einer Steigerungsrate von 1,00 % jährlich angesetzt worden. Dies 
ist sachgemäß, da die Kosten für die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen stetig steigen. 

Darüber hinaus wurde der Planansatz für die überproportional steigenden Energiekosten um 800 Tsd. 
€ erhöht. 

 

7.4 Bilanzielle Abschreibungen 

Die bilanziellen Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2023 mit 5,06 Mio. € angesetzt worden. 

Die Daten für die Jahre 2023 bis 2027 wurden überwiegend automatisiert mit Hilfe der Finanzsoftware 
„Infoma“ in die Haushaltsplanung übertragen. Grundlage für die Berechnung und Fortschreibung der 
Planansätze bildet die Anlagenbuchhaltung der Stadt sowie die erwarteten neuen 
Investitionsmaßnahmen und die daraus resultierenden Abschreibungen. 

Insbesondere sind hier die zusätzlichen Abschreibungen für den Neubau von zwei Kindertagesstätten 
und dem Hallenbad sowie den notwendigen Umbau und Anbau von Schulen aufgrund steigender 
Schülerzahlen berücksichtigt. Die Bilanzierungshilfe, wodurch die Mehrbelastungen aufgrund der 
Coronapandemie und der Ukrainekrise isoliert wurden, wird ab dem Planjahr 2026 abgeschrieben.  

  



 

 
 

7.5 Transferaufwendungen 

Die Transferaufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 i.H.v. 78,08 Mio. € veranschlagt. 

Die Städteregionsumlage stellt mit 33,93 Mio. € eine enorme Belastung für den Haushalt der Stadt 
Alsdorf dar. Die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Alsdorf sieht einen Umlagesatz der Allgemeinen 
Städteregionsumlage von 36,33 % vor. Zudem ist die ÖPNV-Umlage mit 2,28 Mio. € veranschlagt. 

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich um die Kosten für die Hilfe zur Erziehung in und 
außerhalb von Einrichtungen, Kindertagespflege, Unterhaltsvorschussleistungen sowie die 
Zuwendungen an die freien Träger von Kindertagesstätten und Leistungen für Asylbewerber. Die 
Sozialtransferaufwendungen sind anhand der Orientierungsdaten vom 22.11.2022 hochgerechnet. 

Die Transferaufwendungen beinhalten insbesondere Zahlungen an den Eigenbetrieb Technische 
Dienste für die Straßenunterhaltung und die Straßenoberflächenentwässerung, und die 
Krankenhausinvestitionspauschale. 

 

7.5.1 Gewerbesteuerumlage 

Für die Gewerbesteuerumlage sind 1,56 Mio. € veranschlagt worden. Das geplante 
Gewerbesteueraufkommen ist als Rechengrundlage angesetzt worden. Die Erträge aus der 
Gewerbesteuer sind über alle Rechnungsjahre hinweg konstant, sodass auch die 
Gewerbesteuerumlage dementsprechend konstant hoch ist. Der Ansatz der Gewerbesteuer beträgt ab 
dem Haushaltsjahr 2023 22,00 Mio. €. 

 

  



 

 
 

7.5.2 Städteregionsumlage 

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der beschlossene Haushalt 2023 der Städteregion Aachen zu Grunde 
gelegt.  

Die Entwicklung der Städteregionsumlage ab dem Jahr 2023 basiert auf dem beschlossenen Haushalt 
2023 der Städteregion Aachen. Die Entwicklung in der mittelfristigen Planung kann der folgenden 
Tabelle entnommen werden:  

 

Für die erweiterte Ergebnisplanung 2027 ist die Wachstumsrate nach Maßgabe des 
Anwendungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 berechnet 
worden: 

 

  

2023 2024 2025 2026
T € T € T € T €

StädteRegionsumlage v.H.-Satz 36,3300 36,8000 36,8000 36,7000

Allgemeine StädteRegionsumlage 33.904 34.882 36.400 37.963

Haushaltsansatz 33.904 34.882 36.400 37.963

103.441

Umlagegrundlagen 
(Steuerkraftmesszahl + 
Schlüsselzuweisungen + Vorjahr + 
Familienausgleich - SBG)

93.321 94.786 98.913

Jahr Städteregionsumlage
der Größe nach 
geordnet

Mittelwerte:

2012 23.616.982,08 € 23.616.982,08 €

2013 24.398.624,17 € 24.398.624,17 €

2014 25.469.177,47 € 25.469.177,47 €

2015 27.278.065,24 € 27.278.065,24 €

2016 29.653.149,05 € 29.653.149,05 €

2017 31.463.563,58 € 30.728.244,29 €

2018 30.728.244,29 € 31.463.563,58 €

2019 32.040.117,25 € 32.040.117,25 €

2020 33.210.712,95 € 32.198.451,60 €

2021 32.198.451,60 € 33.210.712,95 €

Berechnung 
Wachstums-
rate

Wachstumsrate 2,27%

26.083.199,60 €

31.928.217,93 €

31.928.217,93/26.083.199,60వ -1 = 0,0227



 

 
 

7.5.3 ÖPNV-Umlage 

Die ÖPNV-Umlage ist im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 2,28 Mio. € eingeplant. Die ÖPNV-Umlage wurde 
für die mittelfristige Planung aufgrund des beschlossenen Haushaltes der Städteregion Aachen 
angepasst und beträgt für das Haushaltsjahr 2024 2,99 Mio. €, für 2025 3,33 Mio. € und für 2026 3,49 
Mio. €.  

Ab dem Jahr 2027 erfolgt die Hochrechnung anhand der Wachstumsrate, die sich wie folgt ermitteln 
lässt: 

 

 

 

7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist für das Jahr 2023 ein Haushaltsansatz i.H.v. 9 Mio. € 
gebildet worden. Darin enthalten sind insbesondere Mietaufwendungen i.H.v. 4,51 Mio. €, 
Geschäftsaufwendungen inkl. IT Aufwendungen i.H.v. 1,76 Mio. € sowie Versicherungsbeiträge i.H.v. 
731 Tsd. €. 

Im Rahmen der erweiterten Ergebnisplanung bis 2027 ist in Anlehnung an die Orientierungsdaten vom 
22.11.2022 eine jährliche Steigerungsrate i.H.v. 1,00 % berücksichtigt worden.  

Jahr ÖPNV-Umlage
der Größe nach 
geordnet

Mittelwerte:

2012 1.192.380,69 € 1.192.380,69 €

2013 1.246.671,50 € 1.243.264,63 €

2014 1.243.264,63 € 1.246.671,50 €

2015 1.586.205,64 € 1.293.564,72 €

2016 1.833.389,33 € 1.586.205,64 €

2017 1.293.564,72 € 1.830.328,41 €

2018 1.902.544,32 € 1.833.389,33 €

2019 1.830.328,41 € 1.902.544,32 €

2020 1.993.662,32 € 1.993.662,32 €

2021 2.150.279,77 € 2.150.279,77 €

Berechnung 
Wachstums-
rate

Wachstumsrate 4,45%

1.312.417,44 €

1.942.040,83 €

1. 942.040,83/1.312.417,44 వ -1 = 0,0445



 

 
 

8. Konsolidierungsfeld „Beteiligungen“ 
 

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes müssen auch die Beteiligungen der Gemeinde in den 
Konsolidierungsprozess einbezogen werden. Hier sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der 
Gemeinde ebenso konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur 
Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligung für den kommunalen Haushalt ist 
bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehung und der Bilanzierung 
auszuschöpfen. 

 

8.1 Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) 

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27.11.2003 wurde der bestehende Eigenbetrieb 
Abwasser mit Wirkung vom 01.01.2004 um die Aufgabenbereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, 
Straßenvermögen und Winterdienst erweitert. 

Zur Wahrnehmung der Aufgabenerfüllung wurde hierfür im Rahmen der Haushaltssatzung 2010 ein 
städtischer Zuschuss in Höhe von 3.300.000 € erforderlich. 

Mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 hat der Rat der Stadt den jährlichen Zuschuss 
auf 2.980.000 € festgeschrieben. Dadurch hat sich ein Konsolidierungspotential i.H.v. 320.000 € jährlich 
ergeben. 

Der Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) wurde zudem aufgefordert, zusätzliche 
Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten mit dem Ziel, den städtischen Zuschuss weiter zu reduzieren. 

Durch die Optimierung der Aufgabenerledigung des ETD und durch Einsparungen bei den 
Sachleistungen ist der jährliche Zuschuss der Stadt mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
2012 nochmals reduziert worden. Folgende Zuschussbedarfe wurden dabei festgeschrieben: 

2012 2.942.000 € 
2013 2.942.000 € 

2.901.000 €2014
2.860.000 €ab 2015

 

 

Außerdem  ist  die  Werksleitung  verpflichtet  worden,  die  Verwaltung  und  den  Betriebsausschuss
regelmäßig über die Einhaltung des Budgets zu unterrichten.

Der  Zuschuss  ist  demnach  bereits  in  der  Vergangenheit  durch  Konsolidierungsbeschlüsse  erheblich
reduziert worden. Eine weitere Reduzierung würde die Handlungsfähigkeit derart einschränken, dass
die Erfüllung der pflichtigen Aufgaben der Gemeinde, die vom ETD wahrgenommen werden, gefährdet
wäre.

Durch  Beschluss  des  Rates  der  Stadt  vom  06.12.2022  wurde  das  Aufgabenfeld  des  ETD  um  den
Straßenneubau erweitert. Das Budget wurde entsprechend um 270 Tsd. € erhöht. Dies entspricht dem
bisherigen  Budget an  Personalaufwendungen  für  dieses  Aufgabenfeld  im Kernhaushalt. Der  Rat der
Stadt hat am 14.02.2023 beschlossen, dass der Zuschuss an den ETD für die Straßenunterhaltung und
–sanierung im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 geprüft und angepasst werden soll.



 

 
 

8.2 FreizeitObjekte Gesellschaft Alsdorf mbH (FOGA) 

Mit Beschluss vom 11.12.2007 hat der Rat der Stadt die Übertragung der Verwaltung, Bewirtschaftung 
und Fortentwicklung der Tageserholungsanlage an die FOGA beschlossen. Ziel der 
Aufgabenübertragung war und ist es weiterhin, die Erholungs- und Freizeiteinrichtungen zu stärken 
und eine Reduzierung des städtischen Eigenanteils zu bewirken. 

Bereits mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 ist es Rat und Verwaltung gelungen, den 
Zuschussbedarf für den Tierpark zu reduzieren. Bis zum Haushaltsjahr 2012 betrug der Zuschuss noch 
297 Tsd. €, im Haushaltsjahr 2013 waren es 288 Tsd. € und seit dem Haushaltsjahr 2014 beläuft sich 
dieser konstant auf 278 Tsd. €. Die Haushaltssatzung 2019 sah eine weitere Reduzierung dieses 
Zuschusses um 10 Tsd. € vor, sodass sich der Zuschuss für den städtischen Tierpark ab dem 
Haushaltsjahr 2019 auf 268 Tsd. € jährlich beläuft. 

Der FOGA ist es darüber hinaus gelungen, zwischen den Betriebsstellen „Betrieb der Stadthalle“ und 
„Tageserholungsanlage“ Synergien zu generieren. Dies hat zur Folge, dass sich die Zuschussbedarfe der 
Gesellschaft in den letzten Jahren positiv dargestellt haben. Die Entwicklung zeigt dabei einen 
deutlichen Rückgang der jährlichen Verluste auf. 

Die jährliche Eigenkapitaleinlage der Stadt, die sich bis zum Jahr 2015 auf 90.000 € belief, wurde 
daraufhin ab dem Haushaltsjahr 2016 um 10.000 € reduziert und vom Rat der Stadt mit Beschluss über 
die Haushaltssatzung 2015/2016 auf 80.000 € festgesetzt.  

Mit Beschluss über den Haushalt 2019 wurde die jährliche Eigenkapitaleinlage um weitere 20.000 € 
auf 60.000 € reduziert. 

Aufgrund des Konsolidierungsdruckes war für das Haushaltsjahr 2020 eine einmalige Aussetzung 
dieses Zuschusses vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Rat der Stadt Alsdorf am 
25.06.2020 gegen die Aussetzung des Zuschusses für das Jahr 2020 gestimmt. 

 

8.3 Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA)  
 
Im Jahr 2010 hat der Rat der Stadt die Gründung der ehemaligen GSG Grund- und Stadtentwicklungs 
GmbH (GSG GS) beschlossen. Hauptaufgabe der Gesellschaft sollte die Planung, Finanzierung sowie 
der Bau und der Betrieb des neuen Kultur- und Bildungszentrums (Schulzentrum bestehend aus 
Realschule und Gymnasium) auf dem Annagelände werden. Im Jahr 2018 ist die Gesellschaft im 
Rahmen der Umstrukturierung der städtischen Gesellschaften umformiert worden. Sie trägt nun den 
Namen Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA). 
 
Die SEA stellt eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Alsdorf dar. Nach dem Gesellschaftszweck ist 
Gegenstand der SEA die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten im 
Bereich des Städtebaus und der Infrastruktur. Die Gesellschaft verfolgt somit einen öffentlichen Zweck 
im Sinne der Gemeindeordnung NRW. 
 
Mit der Fertigstellung des Kultur- und Bildungszentrums verfügt die SEA über freie Personalressourcen. 
Daher wurden die Aufgabenstellung und die Zusammenarbeit aller städtischen Gesellschaften 



 

 
 

insgesamt neu betrachtet. Insbesondere die Frage der Steuerung und Zielsetzung der Gesellschaften 
zum Wohle des Mutterunternehmens der Stadt Alsdorf war hier Leitbild. 
 
Zur Bündelung der Aufgaben und Schaffung von Synergieeffekten hat der Rat der Stadt am 17.05.2018 
die Einlage der Anteile an der Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf GmbH (WBA) in die SEA beschlossen. 
Die WBA wird damit zu einer Tochtergesellschaft der SEA. 
 
Die SEA hält damit 76,06 % des Stammkapitals der WBA. Die aus den 30 er Jahren stammende WBA 
stellt ein Instrument der Stadt im Rahmen der Wohnungswirtschaft dar. 

Ursprünglich waren keine Gewinnausschüttungen der SEA an die Stadt Alsdorf in der kurzfristigen 
Planung vorgesehen. Im Rahmen der Erarbeitung der dritten Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes wurde die SEA verpflichtet eine Gewinnausschüttung an die Stadt Alsdorf 
im Jahr 2020 i.H.v. 119.000 € (brutto) vorzunehmen, um dadurch einen Konsolidierungsbeitrag zu 
leisten (Maßnahme Nr. 18).  
 
Zur Finanzierung der Haushaltsjahre 2022 und 2023 waren erneut Gewinnausschüttungen 
unabdingbar. Die Maßnahme Nr. 18 des Haushaltssanierungsplanes wurde daher im Rahmen der 
fünften Fortschreibung angepasst. 
 
 

8.4 Energeticon gGmbH 

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am 30.10.2008 die Gründung der Energeticon gGmbH 
beschlossen. Der Stammkapitalanteil der Stadt Alsdorf betrug bei Gründung 25 %, dies entsprach   
6.500 € am Gesamtkapital. Weitere Gesellschafter sind der Landschaftsverband Rheinland, die 
StädteRegion Aachen, die Städte Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath und Stolberg sowie die Vereine 
Pro ENERGETICON e.V. und Bergbaumuseum Grube Anna e.V.. Der Zweck der Gesellschaft ist die 
Förderung von Wissensvermittlung über energiegeschichtliche und –technische Entwicklungen, 
Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Umwelt und Landschaftsschutz, Denkmalschutz sowie 
Heimatpflege. Der jährliche Zuschuss der Stadt Alsdorf an die Energeticon gGmbH betrug bisher 50 
Tsd. €. 
 
Mit Ratsbeschluss vom 28.06.2018 hat die Stadt Alsdorf insgesamt 2.080 € ihrer Geschäftsanteile 
unentgeltlich an die StädteRegion Aachen und den Landschaftsverband Rheinland übertragen, sodass 
sie nun noch eine Beteiligung von 17 % also 4.420€ an der Energeticon gGmbH hält. Durch die 
Anpassung des jährlichen Betriebskostenzuschusses wird der von der Stadt Alsdorf zu zahlende Anteil 
von 50 Tsd. € auf 40 Tsd. € reduziert. Dies entspricht einem Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 10 Tsd. € je 
Jahr (Maßnahme Nr. 7). 
 

8.5 Alsdorfer Bauland GmbH 

Die Alsdorfer Bauland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Alsdorf und der Sparkassen 
Immobilien GmbH. Der Grundsatzbeschluss zur Gründung dieser Gesellschaft hat der Rat der Stadt in 
seiner Sitzung am 07.09.2006 gefasst. Die Gesellschaft erschließt und vermarktet bezahlbare und 
familiengerechte Wohnbauflächen in Alsdorf. 



 

 
 

 

Im  Rahmen  der  Erarbeitung  der  dritten  Fortschreibung  des  Haushaltssanierungsplanes  wurde  die
Gesellschaft zu einer erhöhten Gewinnausschüttung im Haushaltsjahr 2020 verpflichtet, sodass sich
hieraus ein einmaliger Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 45 Tsd. € ergab (Maßnahme Nr. 19).
Die Gesellschaft ist eine reine Projektgesellschaft. Gewinnausschüttungen sind daher nicht konstant
möglich.  Derzeit  plant  die  Gesellschaft  für  die  kommenden  Jahre  neue  Projekte.  Erträge  für  den
Gesellschafter „Stadt Alsdorf“ können derzeit jedoch noch nicht beziffert werden.

8.6 Stadtwerke Alsdorf GmbH

Zur  Generierung  zusätzlicher  Erträge  hat  die Stadt Alsdorf  im Dezember 2019 eine  Gesellschaft,  die
Stadtwerke Alsdorf, gegründet. Diese Gesellschaft ist eine 100%ige Tochter der Stadt Alsdorf. Sie wird
durch  eine  Beteiligung  an  einer  Netzgesellschaft  Gewinne  aus  den  Verzinsungen  des  Strom-  und
Gasnetzes generieren. Das notarielle Angebot zum Erwerb der Anteile liegt vor und die Annahme des
Angebotes ist bereits in der Gesellschafterversammlung beschlossen worden.

Für die Beratungskosten, welche im Rahmen der Gründung der Stadtwerke Alsdorf GmbH entstehen,
waren  für  das Jahr 2020 im städtischen  Haushalt zunächst 150 Tsd. € veranschlagt. Im  Rahmen  der
Verhandlungen  über  die  Gründung  der  Gesellschaft  wurde  vereinbart,  dass  die  Gesellschaft  diese
Kosten selbst trägt. Die geplanten Konsolidierungsbeiträge, welche die Gesellschaft ab dem Jahr 2022
erwirtschaften wird, sind in der Maßnahmenbeschreibung des Haushaltssanierungsplanes dargestellt
(Maßnahme Nr. 20). Die geplante Gewinnausschüttung beträgt dabei 283 Tsd. € (385 Tsd. € brutto).

9. Konsolidierungsfeld „freiwillige Leistungen“

Neben den gesetzlich vorgegebenen, pflichtigen Aufgaben erfüllen die Kommunen auch sogenannte
„freiwillige Aufgaben“. Hierbei können die Kommunen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
frei entscheiden, ob und wie eine Aufgabe erledigt wird.

Zu diesen freiwilligen Aufgaben gehören z.B. das Betreiben eines Schwimmbades, die Bezuschussung
von Vereinen im Jugend- und Sportbereich und die Wirtschaftsförderung.

Da sich die Stadt Alsdorf seit 1994 in der Haushaltssicherung befindet, hat sich der Rat der Stadt in den
letzten  beiden  Jahrzehnten  schon  häufig  mit  der  Notwendigkeit  der  freiwilligen  Aufgabenerfüllung
auseinandergesetzt. Die freiwilligen Leistungen wurden im Rahmen der jeweiligen Fortschreibungen
des Haushaltssicherungskonzeptes immer wieder thematisiert und in den letzten Jahren auch deutlich
reduziert.

Durch  die  Umstellung  auf  das  Neue  Kommunale  Finanzmanagement  wurden  die  freiwilligen
Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2009 erstmals in Form von Aufwendungen und Erträgen geplant.
Der Zuschussbedarf im Bereich der freiwilligen Leistungen belief sich für das Haushaltsplanjahr 2009
auf 4,08 Mio. €.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sieht einen Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen i.H.v.
3,35  Mio.  € vor und liegt  damit  unter  dem  Ansatz  für das  Jahr  2009.  Auch  die  Planansätze  der
Folgejahre liegen  noch  deutlich  unter  dem  Planansatz  für  das  Haushaltsjahr 2009.



 

 
 

Aufgrund des Neubaus des Hallenbades und der Personalkostensteigerung durch die Tarifabschlüsse 
der vergangenen Jahre ergeben sich die vorgenannten Erhöhungen der Zuschussbedarfe.  

Die finanziellen Auswirkungen für den Neubau des Hallenbades insbesondere die Abschreibungen 
führen in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu einem Anstieg der freiwilligen Leistungen. Auch wenn 
es sich hierbei formal um eine freiwillige Leistung handelt, dient die Aufrechterhaltung des städtischen 
Hallenbades insbesondere dem Schulschwimmen, welches inzwischen auch von der gpaNRW als 
Pflichtaufgabe der Gemeinde gesehen wird. Die Stadt Alsdorf hat sich im Vorfeld erkundigt, ob es 
möglich wäre, die Hallenbäder anderer Städte in der näheren Umgebung für das Schulschwimmen zu 
nutzten. Da dies jedoch aufgrund der gleichen Nutzungszeiten und der bereits bestehenden 
Auslastungen nicht möglich ist, hat der Rat der Stadt im Anschluss an die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die gpaNRW den Neubau des Hallenbades beschlossen (vgl. 
Maßnahme 12). 

Der gesamte Bereich der freiwilligen Leistungen ist im Rahmen der Erarbeitung der sechsten 
Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erneut auf Konsolidierungspotenzial überprüft 
worden.  

Die Finanzaufwendungen in Form von Zuschüssen, beispielsweise an Vereine und Verbände, wurden 
durch Beschlüsse im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bereits in den Vorjahren 
festgeschrieben. Wie bereits zuvor erwähnt wurden die freiwilligen Aufwendungen in den letzten 
Jahren auf ein absolutes Minimum reduziert, sodass eine weitere Kürzung in diesem Bereich das 
kulturelle und sportliche Leben der Stadt zum Erliegen bringen würde. 

  



 

 
 

Die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der freiwilligen Aufgaben stellt sich wie folgt dar: 

 

  

Beschreibung
Ergebnis 

2020
Ergebnis 

2021
Ansatz 

2022
Ansatz 

2023
Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Verfügungsmittel 2.624 2.733 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Repräsentationskosten 3.095 3.072 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Vereinsbeiträge 7.856 7.973 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Integrationsrat 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 161.801 162.865 165.836 175.700 178.700 182.200 185.900
Bewirtschaftung allgem. Grundvermögen -26.226 -8.523 5.535 -8.100 -7.100 75.100 -2.800
Feuerwehr 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Verbraucherberatung 34.509 35.425 31.000 35.500 35.500 35.500 35.500
Stadtbücherei 04-01-02 348.743 352.261 374.005 383.800 381.600 384.300 386.500
sonstige Volksbildung (VABW) 04-01-03 74.116 84.458 117.500 150.200 150.200 83.200 83.200
Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich 04-02-01 104.367 87.030 119.160 121.100 121.700 122.400 123.200
Musikpflege (Chöre) 04-02-02 35.279 27.418 45.618 44.700 45.300 45.800 46.400
Kultur und Wissenschaft Gesamtsumme 562.505 551.166 656.283 699.800 698.800 635.700 639.300
Wohlfahrtspflege 19.887 19.631 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
Kommunale Seniorenbetreuung 05-02-02
Kommunale Seniorenbetreuung 05-02-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Allg. Förderung junger Menschen u. Familien 977.213 1.037.062 1.220.123 1.256.420 1.267.620 1.281.920 1.296.120
Sportförderung (einschl. Hallenbad) 862.714 828.754 871.809 829.700 1.137.500 1.259.500 1.258.500
Tierpark, Tageserholungsanlage 361.686 354.038 312.884 312.900 312.900 312.900 312.900
Wirtschaftsförderung -82.658 -137.308 -67.925 -177.300 -178.500 -173.900 -168.800
Stadthalle 194.500 176.665 170.300 169.300 163.700 163.600 160.800
Sonstige Einrichtungen, Schaukästen 11.627 13.597 14.886 16.300 16.600 17.300 17.700
Gesamtsumme 3.099.633 3.055.650 3.425.231 3.354.720 3.670.220 3.834.320 3.779.620



 

 
 

10. Maßnahmenübersicht 
 
Für die Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde der von der Bezirksregierung Köln 
entwickelte Mustervordruck verwandt. In der Gesamtübersicht sind die jeweiligen 
Konsolidierungsmaßnahmen mit fortlaufenden Nummern versehen. Hier werden die geplanten 
Konsolidierungsbeiträge je Maßnahme und die Gesamtsumme sämtlicher Maßnahmen dargestellt.  
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11. Beschreibung der einzelnen Maßnahmen 
 
In den folgenden Einzelübersichten werden die Maßnahmen mit einer Maßnahmenbeschreibung und 
dem jeweiligen Einsparpotenzial dargestellt. 
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12. Umsetzungsstand der Sanierungsmaßnahmen 
 

Maßnahme 1 - Hebesatz Grundsteuer B 

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2015/2016 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B erneut 
angehoben und beträgt seit dem Haushaltsjahr 2016 bereits 695 %.  

Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der Erschließung neuer Baugebiete beträgt der Haushaltsansatz 
für das Jahr 2023 nunmehr 9,70 Mio. €. 

 

Maßnahmen 2 bis 4 - Hundesteuer 

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2017 und des Haushaltssanierungsplanes wurden die 
Hundesteuersätze zum 01.07.2017 erhöht. Zudem ist durch die Satzungsänderung der Wegfall der 
Ermäßigung der Steuer bei geringfügigem Einkommen, wenn der Hundehalter mehr als einem Hund 
besitzt sowie der Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden, die bis zum 01.07.2017 keinen 
Wesenstest vorgelegt haben, beschlossen worden. 

Die Maßnahmen im Bereich der Hundesteuer sind demnach vollumfänglich umgesetzt worden. Auch 
die Hundebestandskontrolle ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Hieraus haben sich zahlreiche 
Neuanmeldungen ergeben. 

Es wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Konsolidierungsbeiträge erreicht und sogar 
überschritten werden. Diese Annahme wird vom aktuellen Veranlagungsstand i.H.v. 466 Tsd. € 
unterstützt. Die Konsolidierungspotenziale sind für die Folgejahre angepasst worden. 

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 beträgt 470 Tsd. €. 

 

Maßnahme 5 - Personalkostenbegrenzungskonzept 

Das Personalkostenbegrenzungskonzept wurde mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2017 
beschlossen. Die zweite Fortschreibung ist dem HSP als Anlage beigefügt. Insgesamt sollen im Zeitraum 
2017 bis 2023 4,0 Stellen eingespart werden. 

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,5 ausgeschieden, eine 
Nachbesetzung dieser Stelle ist nicht vorgesehen. Der geplante Konsolidierungsbeitrag für das 
Haushaltsjahr 2017 wurde dadurch erreicht. 

Im Haushaltsjahr 2018 sind eine Mitarbeiterin mit einer Vollzeitstelle und eine weitere Mitarbeiterin 
mit einem Stellenanteil i.H.v. 0,6 ausgeschieden. Beide Stellen werden nicht neu besetzt. Zudem ist ein 
weiterer Mitarbeiter mit einer Vollzeitstelle ausgeschieden. Diese Stelle ist neu besetzt worden, jedoch 
nur mit einem Stellenanteil von 0,7, sodass zu den geplanten 1,6 Stellen zusätzlich 0,3 weitere Stellen 
eingespart werden konnten. Der geplante Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2018 wurde 
überschritten. 

 



 

 
 

Maßnahme 6 – Reduzierung Zuschuss städtischer Tierpark 

Die Tochtergesellschaft FOGA betreibt den stätischen Tierpark. Sie erhält hierfür jährlich einen 
Zuschuss von der Stadt Alsdorf. Mit der Haushaltssatzung 2019 wird der Zuschuss zum städtischen 
Tierpark i.H.v. 278 Tsd. € jährlich um 10 Tsd. € auf 268 Tsd. € reduziert. 

 

Maßnahme 7 – Reduzierung Zuschuss Energeticon gGmbH 

Der Rat der Stadt hat am 28.06.2018 die Änderung des Gesellschaftsvertrages sowie die Übertragung 
von Stammkapitalanteilen an der Energeticon gGmbH der Stadt Alsdorf an die StädteRegion Aachen 
und den Landschaftsverband Rheinland beschlossen. Gleichzeitig wurde der Betriebskostenzuschuss 
angepasst. Der Betriebskostenzuschuss betrug für die Stadt Alsdorf bisher 50 Tsd. € je Jahr. Dieser ist 
nun auf 40 Tsd. € reduziert worden. Der Konsolidierungsbeitrag dieser Maßnahme liegt somit bei 10 
Tsd.€ jährlich. 

 

Maßnahme 8 – Wegfall Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Die Stadt Alsdorf hat im Rahmen der Wirtschaftsförderung bisher jährlich einen Zuschuss i.H.v. ca. 20 
Tsd. € an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gezahlt. Da sich die Gesellschaft voraussichtlich Ende 
2023 auflösen wird, reduziert sich der Zuschuss ab dem Haushaltsjahr 2021. Somit ergibt sich ein 
Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 20 Tsd. €. 

 

Maßnahme 9 – Organisationsuntersuchung im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

Mit Ratsbeschluss vom 20.09.2018 hat der Rat der Stadt beschlossen, in Zusammenarbeit mit der 
gpaNRW eine Organisationsuntersuchung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durchzuführen, um 
Effektivitäts- und Effizienzpotenziale für den städtischen Haushalt zu erzielen. Die Untersuchung 
wurde im Jahr 2019 durchgeführt und die Ergebnisse hieraus dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 
21.01.2020 präsentiert. Es ergibt sich ein zusätzlicher Stellenbedarf von 3 Stellen ab dem Haushaltsjahr 
2020 und weiteren 1,5 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2021. 

 

Maßnahme 10 – Organisationsuntersuchung im Bereich Soziales 

Mit Ratsbeschluss vom 20.09.2018 hat der Rat der Stadt beschlossen, in Zusammenarbeit mit der 
gpaNRW eine Organisationsuntersuchung im Bereich Soziales durchzuführen, um Effektivitäts- und 
Effizienzpotenziale für den städtischen Haushalt zu erzielen. Die Untersuchung wurde im Jahr 2019 
durchgeführt und die Ergebnisse hieraus dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.01.2020 
präsentiert. Es ergibt sich ein zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2020. 

 

  



 

 
 

Maßnahme 11 - Fortschreibung Schulentwicklungsplan 

Die Stadt Alsdorf beabsichtigt im Rahmen des Stärkungspaktes den Schulentwicklungsplan in 
Zusammenarbeit mit der gpaNRW zu erstellen, um dabei Konsolidierungspotentiale aufzudecken. Die 
Maßnahme konnte nicht mit der gpaNRW gemeinsam umgesetzt werden. Zwischenzeitlich wurde ein 
neuer Schulentwicklungsplan erarbeitet. Hieraus hat sich kein Konsolidierungspotenzial ergeben. 

 

Maßnahme 12 – Sanierung/Neubau Hallenbad – Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

Die Stadt Alsdorf hat im Jahr 2019 mit Unterstützung der gpaNRW eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bezüglich einer Sanierung oder eines Neubaus des Hallenbades 
durchgeführt. Die Ergebnisse hierzu wurden dem Rat der Stadt von der gpaNRW in seiner Sitzung am 
16.05.2019 präsentiert.  

Der Rat der Stadt hat sich daraufhin in derselben Sitzung für die wirtschaftlichste Alternative, ein 
Neubau an anderer Stelle mit einem Generalübernehmer, entschieden und die Verwaltung beauftragt 
die notwendigen Schritte zur Realisierung einzuleiten. Die Verwaltung hat daraufhin 
Finanzierungsmöglichkeiten erarbeitet und einen Antrag bei der Kommunalaufsicht zur Genehmigung 
der zusätzlichen Kreditermächtigung gestellt. 

Die Finanzierung ist im Investitionshaushalt vollständig veranschlagt. 

 

Maßnahme 13 – Gebührensatzung für die Leistungen des Standesamtes 

Der Rat der Stadt hat die Gebührensatzung für die Leistungen des Standesamtes am 19.09.2019 
beschlossen. Dabei sind die Gebühren für Dienstleistungen im Bereich des Standesamtes erhöht 
wurden. Die geänderte Satzung ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. 

 

Maßnahme 14 – Erhöhung der Gebühren in der Sondernutzungssatzung 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.09.2019 die Änderung der Sondernutzungssatzung 
beschlossen. Sie beinhaltet insbesondere die Erhöhung von Gebühren und ist zum 01.01.2020 in Kraft 
getreten. 

 

Maßnahme 15 - Erhöhung der Büchereigebühren 

Die Satzung der städtischen Bücherei wird gemäß Beschluss des Rates der Stadt vom 21.11.2019 zum 
01.01.2020 angepasst. Die Gebühr für die Nutzung der Bücherei wird dabei von 8,00 € auf 12,00 € 
jährlich erhöht. 

 

 

Maßnahme 16 – Erhöhung der OGS-Beiträge 



 

 
 

In seiner Sitzung am 21.11.19 hat der Rat der Stadt die geänderte Beitragssatzung beschlossen. Die 
Gebührenerhöhung ist zum 01.08.2020 in Kraft getreten. 

 

Maßnahme 17 – Verlustabdeckung FOGA in 2020 aussetzen 

Die FOGA als 100%ige Tochter der Stadt Alsdorf erhält einen jährlichen Verlustausgleich in Form einer 
Einzahlung ins Eigenkapital von der Stadt Alsdorf. Bis einschließlich zum Jahr 2018 belief sich dieser 
Zuschuss auf 80 Tsd. € pro Jahr. Im Rahmen der Erarbeitung der zweiten Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes ist dieser Zuschuss bereits auf 60 Tsd. € gekürzt worden. Die geplante 
Aussetzung dieses Zuschusses für das Jahr 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht erfolgen. 

 

Maßnahme 18 - Gewinnausschüttung Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA) 

Die SEA wird dazu verpflichtet jährlich eine Gewinnausschüttung an die Stadt Alsdorf i.H.v. 119 Tsd. € 
(brutto) vorzunehmen. Der Ertrag der Stadt Alsdorf beläuft sich nach Abzug der Steuern auf 89 Tsd. € 

 

Maßnahme 19 - erhöhte Gewinnausschüttung Alsdorfer Bauland GmbH 

Die Alsdorfer Bauland GmbH wurde dazu verpflichtet, im Haushaltsjahr 2020 eine erhöhte 
Gewinnausschüttung an die Stadt Alsdorf vorzunehmen. Hieraus ergab sich ein Konsolidierungsbeitrag 
i.H.v. 45 Tsd. €.  

 

Maßnahme 20 - Gründung der Stadtwerke Alsdorf GmbH (SWA) 

Zur Generierung zusätzlicher Erträge hat die Stadt Alsdorf die Stadtwerke GmbH gegründet. Für die 
Beratungskosten, welche im Rahmen der Gründung der Stadtwerke Alsdorf GmbH entstehen, waren 
im städtischen Haushalt 150 Tsd. € veranschlagt. Im Rahmen der Verhandlungen über die Gründung 
der Gesellschaft wurde nun vereinbart, dass die Gesellschaft diese Kosten selbst trägt. Dies wurde auch 
im Wirtschaftsplan der SWA für das Jahr 2020 entsprechend berücksichtigt.  

Die Gesellschaft wird erst ab dem Jahr 2022 jährliche Gewinnausschüttungen an die Stadt Alsdorf 
auszahlen. Die Maßnahme wurde im Rahmen der fünften Fortschreibung angepasst. Es ergeben sich 
nunmehr Erträge für die Stadt Alsdorf im Jahr 2022 und 2023 von 385 Tsd. € (brutto). 

 

  



 

 
 

Maßnahme 21 - Durchführung B-Planverfahren 365 - Am alten SC Sportplatz 

Im Rahmen der Daseinsvorsorge beabsichtigt die Stadt Alsdorf neue Wohnbaufläche zu schaffen um 
jungen Familien einen Wohnstandort als Heimat zu bieten. Zugleich soll vermieden werden, dass der 
nicht mehr genutzte Sportplatz zu einer Brachfläche wird. Ursprünglich sollten die Erlöse aus der 
Vermarktung der Grundstücke zweckgebunden für Maßnahmen auf Sportanlagen verwendet werden. 
Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und dem hohen Konsolidierungsdruck, werden die Erträge 
nun jedoch zur Haushaltskonsolidierung verwendet. 

Der Sportplatz in Kellersberg wurde im Haushaltsjahr 2020 veräußert und somit ein 
Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 2,56 Mio. € generiert.  

 

Maßnahme 22 – Durchführung B-Planverfahren 355 – Am alten Hertha Sportplatz 

Im Rahmen der Daseinsvorsorge beabsichtigt die Stadt Alsdorf neue Wohnbaufläche zu schaffen um 
jungen Familien einen Wohnstandort als Heimat zu bieten. Zugleich soll vermieden werden, dass der 
nicht mehr genutzte Sportplatz zu einer Brachfläche wird. Ursprünglich sollten auch diese Erlöse aus 
der Vermarktung der Grundstücke zweckgebunden für Maßnahmen auf Sportanlagen verwendet 
werden. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und dem hohen Konsolidierungsdruck, werden die 
Erträge nun jedoch zur Haushaltskonsolidierung verwendet. 

Der Sportplatz in Blumenrath wurde im Haushaltsjahr 2020 veräußert. Der Konsolidierungsbeitrag 
beträgt 350 Tsd. €.  

 

Maßnahme 23 - Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B 

Zur Einhaltung der strengen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes, wird der Hebesatz der Grundsteuer 
B ab dem Haushaltsjahr 2026 von 695 % um 130 Prozentpunkte auf 825 % erhöht. 

Dadurch wird ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 1,8 Mio. € erzielt. 



 

 
 

13. Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen 
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Schlusswort 
 

Die Rahmenbedingungen der Alsdorfer Finanzen haben sich in den letzten Jahren dramatisch 
verschlechtert. Die Gewerbesteuererstattungen der Jahre 2014 und 2015 mit rd. 26,97 Mio. € haben 
zur Überschuldung der städtischen Finanzen geführt. Nur durch gravierende Einschnitte in die 
Finanzstruktur des Gesamtkonzerns konnte die Stadt Alsdorf die Selbstverwaltung weiterhin 
aufrechterhalten. 

Durch zahlreiche Einsparmaßnahmen und die Konsolidierungshilfe, welche die Stadt Alsdorf durch die 
Teilnahme am Stärkungspakt erhalten hat, ist es gelungen, zum 31.12.2018 wieder positives 
Eigenkapital ausweisen zu können. Vor der Teilnahme am Stärkungspakt hätte die Stadt Alsdorf erst 
im Jahr 2027 wieder positives Eigenkapital ausweisen können. Dank der finanziellen Hilfen aus dem 
Stärkungspakt ist der Stadt Alsdorf der Weg aus der Überschuldung früher gelungen, als ursprünglich 
geplant. 

Der Haushalt 2023 ist nun der letzte Haushalt, der unter den Rahmenbedingungen des Stärkungspaktes 
aufgestellt wird, da danach auch die dritte Stufe des Stärkungspaktes ausläuft. 

Im Jahr 2022 hat die Stadt Alsdorf letztmalig eine Konsolidierungshilfe erhalten und muss den 
Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2023 ohne Unterstützung schaffen.  

Trotz der Coronapandemie und der Ukraine-Krise ist nach dem Budgetbericht zum 30.09.2022 davon 
auszugehen, dass die Stadt Alsdorf auch im Haushaltsjahr 2022 ihre Konsolidierungsziele erreichen 
wird. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen unter welchen erschwerten Bedingungen die 
Kommune ihre Aufgaben erfüllen muss. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere der Fachkräftemangel, die gestiegenen Baukosten, die Auswirkungen der 
Coronapandemie und die immensen Preissteigerungen im Energiesektor stellen die Stadt Alsdorf vor 
besonders große Herausforderungen. 

Die Konsolidierungsmaßnahmen führen dazu, dass trotz der schweren Bedingungen in den 
kommenden Jahren ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann. Der Weg aus der 
Überschuldung ist zunächst geschafft, jedoch bleibt die Haushaltssituation auch in den nächsten 
Jahren angespannt, denn die Prognose ist keinesfalls risikofrei. Insbesondere im Bereich der 
Gewerbesteuer besteht ein latentes Risiko sinkender Steuereinnahmen. 

Vor allem die Kosten der Jugendhilfe führten in der Vergangenheit, insbesondere vor dem Hintergrund 
des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung mit wieder ansteigenden Fallzahlen, zu einem 
weiteren Anstieg bei den ambulanten Hilfen, Eingliederungshilfen und Inobhutnahmen. Besonders für 
diesen Leistungsbereich sind unvorhersehbare Kostenentwicklungen möglich. 

Die strukturellen Entwicklungen der Personal- und Sozialtransferaufwendungen verdeutlichen, dass 
der Konsolidierungsdruck auf den Haushalt der Stadt Alsdorf in den zukünftigen Haushaltsjahren noch 
weiter ansteigen wird.  

Die Finanzen in NRW werden sich in den kommenden Jahren auf Grund der Coronapandemie und der 
Ukraine-Krise wohl nicht so positiv entwickeln, dass derartige strukturelle Mehrbelastungen der Stadt 
vollständig kompensiert werden können. 



 

 
 

Die isolierten coronabedingten und ukrainebedingten Schäden werden sich dabei voraussichtlich auf 
insgesamt 16,39 Mio. € belaufen. Die Finanzierung ist nach den derzeitigen haushaltsrechtlichen 
Vorschriften durch die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2026 selbst zu tragen und führt zu einer 
weiteren strukturellen Belastung für den Haushalt. 

Auch nach Beendigung des Stärkungspakts wird trotz der durchaus positiven Entwicklung der 
Haushalte der letzten Jahre der Konsolidierungsdruck nicht geringer werden. Dabei sind die 
Konsolidierungsmöglichkeiten noch weiter gesunken, da in den vergangenen Jahren bereits sämtliches 
Einsparpotential ausgeschöpft worden ist. 

Verstärkt wird dies durch den mittelfristig hohen Investitionsaufwand der Stadt und dem damit 
einhergehenden Fremdkapitalbedarf. 

Ab dem Haushaltsjahr 2026 entsteht ein nicht gedeckter Finanzbedarf der nur durch die Erhöhung des 
Hebesatzes der Grundsteuer B um 130 %-Punkte (neu: 825 %) finanziert werden kann. 

Die gesamtwirtschaftliche Situation wird in den kommenden Jahren die Stadt Alsdorf vor große 
Herausforderungen stellen. Die extremen Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor und die 
allgemeine Inflation werden den städtischen Haushalt enorm belasten. 

 

 

gez. 
Hafers 
Kämmerer 
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I. Vorbemerkungen 
 
 
Das Personalkostenbegrenzungskonzept, das Teil des Haushaltssanierungsplanes 
ist, ist in seiner Grundversion vom Rat der Stadt bereits im Jahre 2017 beschlossen 
worden und seither jährlich fortzuschreiben. 
 
Aus der gesamtfinanzwirtschaftlichen Situation wurde hier der Personalsektor 
näher betrachtet, um Einsparpotentiale aufzuzeigen.  
 
Mit der Haushaltssatzung 2023 ist der Bezirksregierung Köln die Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes und des Personalkostenbegrenzungskonzeptes 
vorzulegen. 
 
Wie in den Vorjahren wird auch in dieser Fortschreibung deutlich, dass zwar nach 
wie vor alle Sparpotentiale untersucht werden, weitere Einsparungen jedoch fast 
unmöglich sind. Es ist ein Auslastungsgrad erreicht, der zur Folge haben wird, dass 
eine nicht ausreichende Besetzung zu deutlichen Verzögerungen, wenn nicht gar 
zum Ausfall bestimmter Tätigkeiten oder Einschränkungen führt.  
 
Wie in den Vorjahren werden auch in dieser Fortschreibung des 
Personalkostenbegrenzungskonzeptes Änderungen im Vergleich zum 
ursprünglichen Konzept dargestellt. 
 
 
  



 

 

4 4. Fortschreibung Personalkostenbegrenzungskonzept Stadt Alsdorf   

Juni 2015 

 
 

II. Darstellung der umgesetzten Maßnahmen des 
Personalkostenbegrenzungskonzeptes 

 

Unter Bezug auf das Personalkostenbegrenzungskonzept 2017 bis 2023 sowie die 
hierzu ergangenen bisherigen Fortschreibungen wird in der folgenden Tabelle das 
Einsparpotential für den Berichtszeitraum dargestellt. In der ursprünglichen 
Version des Personalkostenbegrenzungskonzeptes wurde ein Einsparpotential von 
3,9 Stellen ausgewiesen. Die bisherigen Fortschreibungen sahen bis 2023 zunächst 
ein Einsparpotential von 4,2 Stellen vor, bevor mit der zweiten Fortschreibung eine 
erneute Korrektur auf 4,0 Stellen vorgenommen wurde. 

Darstellung des Einsparvolumens: 

Kostenträger   
Stellen- 
anteil 

 Konsolidierungs- 
beitrag  

01-06-01 Personalmanagement und Organisation -1,0 270.400 € 
01-07-01 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei -1,0 250.700 € 
01-07-04 Steuern und sonstige Abgaben -0,5 175.260 € 
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten -0,1 35.340 € 
06-02-02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen -0,5 327.280 € 
13-04-01 Friedhöfe -0,4 141.370 € 
01-08-01 Recht -0,8 61.200 € 
09-01-01 Flächennutzungsplan/Bebauungspläne -0,6 220.820 € 
01-04-05 Personalausbildung und -qualifizierung 1,0 -96.810 € 
05-01-02 Hilfen nach AsylBLG bzw. Flüchtl.Aufn.Gesetz -0,3 61.900 € 
06-02-02 Allg. Förderung von jungen Menschen 0,2 -46.620 € 
  Summe -4,0                    1.400.840 €  

 

Summe 4.Fortschreibung                  1.397.880 € 

Differenz                                                                                                                                                   2.960 € 

Der Konsolidierungsbeitrag erhöht sich um diese Summe aufgrund der 
Neuberechnung der eingesparten Personalkosten.  
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Bisher hiervon umgesetzt: 

 

 

 

  

Kostenträger
Stellen-
anteil

geplanter Gesamt-
konsolidierungs-
betrag

2017 2018 2019 2020 2021 2022

06-02-02
Allgemeine Förderung von jungen 
Menschen

-0,5 327.280 € 15.018 € 46.400 € 50.450 € 51.520 € 53.510 € 54.680 €

01-07-01
Allgemeine Finanzverwaltung/ 
Kämmerei

-1,0 250.700 € - 29.440 € 42.600 € 43.510 € 44.140 € 45.100 €

09-01-01
Flächennutzungsplan/Bebauungs-
pläne

-0,6 220.820 € - 25.670 € 37.340 € 38.110 € 39.410 € 39.790 €

05-01-02
Hilfen nach AsylBLG bzw. 
Flüchtl.Aufn.Gesetz

-0,3 61.900 € - 11.130 € 9.480 € 10.330 € 10.040 € 10.140 €

01-07-04 Steuern und sonstige Abgaben -0,5 175.260 € - - 5.630 € 40.580 € 42.150 € 43.060 €
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten -0,1 35.340 € - - 2.870 € 7.770 € 8.070 € 8.240 €
13-04-01 Friedhöfe -0,4 141.370 € - - 11.470 € 31.080 € 32.270 € 32.980 €

06-02-02
Allg. Förderung von jungen 
Menschen

0,2 -46.620 € - - -8.880 € -9.020 € -9.380 € -9.580 €

01-04-05
Personalausbildung und -
qualifizierung

1,0 -96.810 € - - -5.270 € -16.320 € -16.550 € -22.860 €

01-06-01
Personalmanagement und 
Organisation

-1,0 270.400 € - - - 43.050 € 74.830 € 75.580 €

01-08-01 Recht -0,8 61.200 € - - - - - 17.780 €
Summe -3,2 1.400.840 € 15.018 € 112.640 € 145.690 € 240.610 € 278.490 € 294.910 €
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III. Stellenscharfe Übersicht der Stellen der Gesamtverwaltung 
Produkt-
bereich/ 
Produkt 

Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2               
01-01-01 Politische Gremien 6,9 6,9 7,2 7,0 6,0 6,0 6,4 
01-01-02 Verwaltungsführung 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
01-01-03 Integrationsrat 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

01-02-01 Personalvertretung/ 
Personalrat 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

01-02-02 Gleichstellung von Mann und 
Frau 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

01-03-01 Rechnungsprüfungsamt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

01-04-01 Zentrale Servicestellen/ 
Dienste 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 

01-04-02 EDV-Infrastrukturverwaltung, 
Benutzerbetreuung 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,3 4,3 

01-04-03 Datenschutz 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

01-04-04 Personalbetreuung und 
Arbeitssicherheit 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 

01-04-05 Personalausbildung und 
-qualifizierung 3,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 

01-05-01 Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Städtepartnersch. 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

01-06-01 Personalmanagement und 
Organisation 1,0 1,0 1,0 1,0       

01-07-01 Allgemeine Finanz-
verwaltung/Kämmerei 7,0 7,0 8,3 7,4 8,4 8,4 8,4 

01-07-02 
Geschäftsbuchführung und 
Zahlungsabwicklung 7,3 6,8 5,2 5,2 5,6 5,6 5,6 

01-07-03 Vollstreckung 7,0 6,4 6,4 6,4 6,0 6,0 6,0 

01-07-04 Steuern und sonstige 
Abgaben 5,1 4,5 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 

01-08-01 Recht 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,0 
01-09-01 Grundstücksmanagement 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

01-09-02 Bewirtschaftung des allg. 
Grundvermögen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

01-10-01 Bauverwaltung 4,3 4,3 4,8 4,8 5,8 5,8 5,8 
02-01-01 Wahlen/Statistik               
02-02-01 Einwohnerangelegenheiten 6,7 5,5 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 
02-02-02 Personenstandswesen 3,5 3,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 

02-03-01 Allgemeine Ordnungs-
angelegenheiten 7,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

02-04-01 Feuerwehr 60,7 60,7 61,7 64,7 65,7 70,7 73,7 
02-04-03 Vorbeugender Brandschutz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

02-05-01 Gewerbe- und Gaststätten-
angelegenheiten 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

02-06-01 Allgemeine Verkehrs-
angelegenheiten 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

02-06-02 Verkehrsordnungswidrig-
keiten 4,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

02-07-01 Verbraucherberatung               
03-01-01 Grundschule 8,5 9,3 7,6 7,7 7,7 5,9 5,9 
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03-01-02 Hauptschule 2,2 2,2 2,2 2,1       
03-01-03 Realschule 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 
03-01-04 Gymnasium 2,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 
03-01-05 Gesamtschule 5,5 5,5 5,5 5,5 5,9 6,1 6,1 
03-01-06 Schule für Lernbehinderte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

03-02-01 Allg. Schulverwaltungs-
angelegenheiten, OGS 2,5 2,5 4,8 5,3 5,3 5,3 5,5 

03-02-02 Schülerbeförderung 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
04-01-02 Stadtbücherei 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

04-02-01 
Kulturförderung und sonstiger 
Kulturbereich, Wissen-
schaften 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

04-02-02 Musikpflege (Chöre) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII 7,3 9,1 7,9 7,9 8,6 9,1 6,5 

05-01-02 
Hilfen nach dem AsylBLG 
bzw. Flüchtlingsaufnahme-
gesetz 

6,3 5,5 4,4 4,9 4,5 4,5 5,1 

05-01-03 Soziale Einrichtungen für 
Wohnungslose und Aussiedler 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 

05-02-01 Förderung von Trägernn der 
Wohlfahrtspflege             0,8 

05-02-02 
Kom. Seniorenbetr. / Alten-
pflegepl. und Geschäfts-
führung Behindertenbeirat 

0,2 0,2 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

05-02-03 Seniorenbetreuung 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   
05-02-04 Bildung und Teilhabe 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

05-04-01 Unterhaltsvorschuss-
leistungen 5,0 5,0 3,2 5,2 6,0 5,0 5,0 

06-01-01 Zentrale Verwaltung der 
Jugendhilfe 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,6 

06-02-01 Betreuung in Tages-
einrichtungen für Kinder 97,2 97,3 102,1 115,7 125,3 127,2 128,8 

06-02-02 
Allgemeine Förderung von 
jungen Menschen und ihren 
Familien 

8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8 8,6 

06-03-01 
Sonstige Leistungen zur 
Förderung junger Menschen 
und ihrer Familien 

21,2 21,2 21,7 26,3 27,0 28,7 28,9 

06-03-02 
Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege 

0,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

06-04-01 Beistandschaften, Pfleg-
schaften, Vormundschaften 4,1 4,1 4,6 4,6 3,6 3,6 3,6 

08-01-01 Hallensportanlagen 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
08-01-02 Außensportanlagen 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
08-01-03 Hallenbad 8,3 8,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
08-02-01 Allgemeine Sportförderung 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

08-02-02 Sportstättenbedarfs- und 
-entwicklungsplanung 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

09-01-01 Flächennutzungsplan, 
Bebauungspläne, usw. 7,9 7,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
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10-01-01 
Umlegungsverfahren, 
Bodenordnung und sonstige 
Verfahren 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10-02-01 Untere Bauaufsicht 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

10-03-01 Denkmalschutz, Denkmal-
pflege, Ortsbildpflege 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

10-04-01 Förderung für Wohnraum und 
Wohnraumsicherung 2,0 3,0 2,5 2,5 2,2 2,2 4,1 

11-01-01 Öffentliche Toiletten               

12-01-01 
Straßen, Geh- und Radwege, 
Straßenoberflächenent-
wässerung 

9,0 9,0 9,0 9,0 7,0 5,0  

12-01-02 Parkraumbewirtschaftung 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

13-01-01 Öffentliches Grün 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

13-02-01 Wald- und Forstwirtschaft, 
Biotopflächen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

13-03-01 Tierpark,Tageserholungs-
anlage, Freibad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

13-04-01 Friedhöfe 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

14-01-01 
Umweltinformation und -
koordination als Service-
funktion 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 1,5 

15-01-01 Wirtschaftsförderung 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

15-02-02 Baubetriebshof (Eigenbetrieb 
Technische Dienste) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

15-02-03 Märkte 0,1 0,1 0,1         

15-02-04 Sonstige Einrichtungen 
(Schaukästen) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

    396,0 394,2 397,6 421,7 429,0 433,2 436,6 

 
 

Hinweis: Aus organisatorischen Gründen werden alle Auszubildende der Stadt Alsdorf (auch nach ihrer 
Übernahme) bis zum Jahr 2023 im Produkt 01-04-05 aufgeführt, obwohl der konkrete Einsatz später in 
einem anderen Produkt erfolgt.    
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Gegenüber der Stellenentwicklung, die mit der 4. Fortschreibung des 
Personalkostenbegrenzungskonzeptes 2017 - 2023 mitgeteilt wurde, ist eine 
Stellenausweitung von insgesamt 1,0 Stellen im Jahr 2022 zu verzeichnen. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stellenentwicklung 
Personalkostenbegrenzungskonzept 

396,0 394,5 392,9 393,9 392,4 395,4 392,1 

Stellenentwicklung 
1. Fortschreibung (FS) 396,0 394,2 392,6 393,6 392,1 395,1 391,8 

Stellenentwicklung 
2. Fortschreibung (FS)   394,2 397,6 398,6 397,1 400,1 396,8 

Stellenentwicklung 
3. Fortschreibung (FS) 

    397,6 421,7 424,2 426,2 424,9 

Stellenentwicklung 
4. Fortschreibung (FS) 

      421,7 429,0 432,2 435,4 

Stellenentwicklung 
5. Fortschreibung (FS)        429,0 433,2 436,6 

Differenz 4. FS zu 5. FS            0,0     1,0     3,4 

´ 

 

Wie bereits mit den bisherigen Fortschreibungen berichtet, ist erneut eine                      
– weitere – Verschiebung der Stellen der Kernverwaltung zu Gunsten von 
Jugendhilfe und Feuerwehr festzustellen, so dass nach wie vor durch immer 
weniger Beschäftigte der Kernverwaltung deutlich mehr Aufgaben zu bewältigen 
sind. 

In den pflichtigen Bereichen Jugendhilfe/Kindertagesstätten und Feuerwehr ist es 
zu einer Ausweitung des Stellenplans gekommen. 
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IV. Fortgeschriebene Personalkostenentwicklung 

 

Jahr Ansatz 2021 
HH 2021 

Ansatz 2022 
HH 2022 

Ansatz 2023 
HH 2023 

2022 29.188.500 € 29.279.900 € - 
2023 29.410.900 € 29.596.700 € 29.517.400 € 

 

 

Die Gesamtsteigerung der Personalaufwendungen resultiert erneut überwiegend 
auf zusätzlich eingestelltem Personal in den Bereichen Jugendhilfe und Feuerwehr. 

 

Die im Jahr 2017 vorgesehenen Maßnahmen zur Personalkosteneinsparung 
konnten komplett eingehalten werden. Lediglich durch die Erfüllung der 
gesetzlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr und Jugend (z.B. 
zusätzliche Kindertageseinrichtungen, Umsetzung Brandschutz-/Rettungsdienst-
bedarfsplan), ist im Betrachtungszeitraum eine Stellen-/Personalkostenausweitung 
eingetreten. 
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Übersicht 
 

über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

 

 

 

Übersicht 
 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

 



2024

TEUR

2025

TEUR

2026

TEUR

Folgejahre

TEUR

1 3 4 5 6

Erschließung Falterstraße 

INV11-0016 
527 0 0 0

Beschaffung 2 MTF 

INV12-0003 
125 0 0 0

Ausbau Bushaltestellen

INV17-0003 
500 0 0 0

Erschließung Rosenstraße 

INV20-0013 
150 0 0 0

Park & Ride Parkplätze Siersdorf 

INV22-0001 
750 0 0 0

Beschaffung HLF 

INV23-0013 
0 610 0 0

Park & Ride Parkplätze (bewilligt)

INV12-0012 
1.135 0 0 0

Summe 3.187 610 0 0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene 

Kreditaufnahmen

11.983 0 0 0

Verpflichtungs-

ermächtigungen

im Haushaltsplan

des Jahres:

2023

Übersicht 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 

werdenden Auszahlungen



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 

Übersicht 
 

über die Zuwendungen an die  
Fraktionen, Gruppen und einzelnen 

Ratsmitglieder 
 
 



Zuwendungen an Fraktionen 
Teil A: Geldleistungen 

 
 

Nr. Fraktion Im Haushaltsplan 
enthalten 

Ergebnis aus 
Jahres-

abschluss 2021 
 

EURO 

Erläuterungen 2023 
EURO 

2022 
EURO 

1 2 3 
 

4 5 6 

1. SPD-Fraktion 
 

2.563,16 2.563,16 2.295,14  

2. CDU-Fraktion 
 

1.431,58 1.431,58 1.300,00  

3. GRÜNE-Fraktion 
 

752,63 752,63 700,00  

4. AfD-Fraktion 
639,47 639,47 55,65  

5. Fraktionslose 
Ratsmitglieder 

113,16 113,16 88,93  

     
 



Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

 
SPD – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

1.Gestellung von Personal 
der kommunalen 
Körperschaft für die 
Fraktionsarbeit 
 

    

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten 
und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
 

    

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten) 
 
 

    

1.3 für Fahrer von 
Dienstfahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

2. Bereitstellung von  
Fahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

3. Bereitstellung von 
Räumen 
 

    

3.1 für die 
Fraktionsgeschäftsstelle 
 
 

3592,68 € 3592,68 € 0,00 €  

3.2 dauernd oder  
bedarfsweise für die 
Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
 
 

    

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung 
 

    

4.1 Büromöbel und –
maschinen 
 
 

1927,91 € 1596,86 € + 331,05 €  

4.2 sonstiges Büromaterial 
 
 
 

46,40 € 32,64 € + 13,76 €  



SPD – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

5. Übernahme laufender 
oder einmaliger Kosten 
für 
 

    

5.1 bereitgestellte Räume 
(Heizung, Reinigung, 
Beleuchtung) 
 

4148,94 € 4148,94 € 0,00 €  

5.2 Fachliteratur und –
zeitschriften 
 
 

298,10 € 240,51 € + 57,59  €  

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen 
 

3,11 € 3,61 €    - 0,50 €  

5.4 Rechnerzeiten auf 
zentraler ADV-Anlage 
 

    

6. Sonstiges 
 

 
 
 
 

  

 



Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

 
CDU – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

1.Gestellung von Personal 
der kommunalen 
Körperschaft für die 
Fraktionsarbeit 
 

    

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten 
und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
 

    

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten) 
 
 

    

1.3 für Fahrer von 
Dienstfahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

2. Bereitstellung von  
Fahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

3. Bereitstellung von 
Räumen 
 

    

3.1 für die 
Fraktionsgeschäftsstelle 
 
 

2825,55 € 2825,55 € 0,00 €  

3.2 dauernd oder  
bedarfsweise für die 
Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
 
 

    

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung 
 

    

4.1 Büromöbel und –
maschinen 
 
 

  2181,29 €  1858,98 € + 322,31 €  

4.2 sonstiges Büromaterial 
 
 
 

0,42 € 26,84 € - 26,42 €  



CDU – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

5. Übernahme laufender 
oder einmaliger Kosten 
für 
 

    

5.1 bereitgestellte Räume 
(Heizung, Reinigung, 
Beleuchtung) 
 

3263,04 € 3263,04 € 0,00 €  

5.2 Fachliteratur und –
zeitschriften 
 
 

- / - - / - - / -  

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen 
 

3,07 € 3,31 €    - 0,24 €  

5.4 Rechnerzeiten auf 
zentraler ADV-Anlage 
 

    

6. Sonstiges 
 

 
 
 
 

  

 



Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

 
GRÜNE – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

1.Gestellung von Personal 
der kommunalen 
Körperschaft für die 
Fraktionsarbeit 
 

    

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten 
und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
 

    

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten) 
 
 

    

1.3 für Fahrer von 
Dienstfahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

2. Bereitstellung von  
Fahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

3. Bereitstellung von 
Räumen 
 

    

3.1 für die 
Fraktionsgeschäftsstelle 
 
 

800,67 € 
 

800,67 € 
 

0,00 € 
 

 

3.2 dauernd oder  
bedarfsweise für die 
Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
 
 

    

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung 
 

    

4.1 Büromöbel und –
maschinen 
 
 

1998,69 € 1546,78 € + 451,91 €  

4.2 sonstiges Büromaterial 
 
 
 

- / - 0,93 € - 0,93  €  



GRÜNE – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

5. Übernahme laufender 
oder einmaliger Kosten 
für 
 

    

5.1 bereitgestellte Räume 
(Heizung, Reinigung, 
Beleuchtung) 
 

924,64 € 
 

924,64 € 
 

0,00 € 
 

 

5.2 Fachliteratur und –
zeitschriften 
 
 

- / - - / - - / -  

5.3 Telefon, Telefax, 
Datenübertragungsleitungen 
 

7,40 € 9,26 €     - 1,86 €  

5.4 Rechnerzeiten auf 
zentraler ADV-Anlage 
 

    

6. Sonstiges 
 

 
 
 
 

  

 



Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

 
AfD – Fraktion: 
 

 
Zweckbestimmung 

 

Geldwert  
Erläuterungen Haushaltsjahr 

2023 
EURO 

Vorjahr  
2022 

EURO 

mehr (+) 
weniger (-) 

EURO 
1 2 3 4 5 

1.Gestellung von Personal 
der kommunalen 
Körperschaft für die 
Fraktionsarbeit 
 

    

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten 
und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
 

    

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten) 
 
 

    

1.3 für Fahrer von 
Dienstfahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

2. Bereitstellung von  
Fahrzeugen 
 
 

- / - - / - - / -  

3. Bereitstellung von 
Räumen 
 

    

3.1 für die 
Fraktionsgeschäftsstelle 
 
 

793,65 € 
 

793,65 € 
 

0,00 € 
  

3.2 dauernd oder  
bedarfsweise für die 
Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
 
 

    

4. Bereitstellung einer 
Büroausstattung 
 

    

4.1 Büromöbel und –
maschinen 
 
 

1898,69 € 1546,78 € + 351,91 €  

4.2 sonstiges Büromaterial 
 
 
 

- / - 58,51 € - 58,51 €  
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Übersicht 

über die Unternehmen und Einrichtungen, 

 an denen die Gemeinde mit mehr  

als 20 v. H. beteiligt ist 

  

  



 

  

 

 
 

 

Verzeichnis aller Beteiligungsunternehmen der Stadt 
Alsdorf mit einem Beteiligungsanteil über 20% 

Gesellschaft/ 
Unternehmen 

Prozentuale 
Beteiligung 

 Stammkapital      
�]�v���¦ 

Beteiligungswert    
�]�v���¦ 

Eigenbetrieb Technische 
Dienste (ETD) 

100%   �î�X�ì�ì�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��       �ó�X�ñ�ñ�ô�X�ñ�ò�î�U�ì�ì���¦�� 

    

FreizeitObjekte 
Gesellschaft Alsdorf 
mbH (FOGA) 

100%       �í�î�ô�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��                        �í�U�ì�ì���¦�� 

    

Business Park Alsdorf 
GmbH (BPA) 

100%       �í�ì�ò�X�ï�ñ�ì�U�ì�ì���¦��       �ï�X�õ�ó�ó�X�î�ï�ò�U�ñ�î���¦�� 

    

Alsdorfer Bauland 
GmbH 

50%         �î�ò�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��           �í�ð�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦�� 

    

Stadtentwicklung 
Alsdorf GmbH (SEA) 

100%         �î�ñ�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��    �ï�ì�X�ô�ó�ó�X�ò�ñ�ô�U�ï�ò���¦�� 

    

Wohnungsbau 
Gesellschaft Alsdorf 
GmbH (WBA) 

Die SEA besitzt eine Beteiligung in Höhe von 76,1 % an 
der WBA. Durch die 100%ige Beteiligung der Stadt 
Alsdorf an der SEA, besitzt sie einen beherrschenden 
Einfluss auf die WBA. 

    

Stadtwerke Alsdorf 
GmbH (SWA) 

100%       �í�ñ�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��           �í�ñ�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦�� 

    

Alsdorf Netz GmbH 

Die SWA besitzt eine Beteiligung in Höhe von 49,9 % an 
der Alsdorf Netz GmbH. Durch die 100%ige Beteiligung 
der Stadt Alsdorf an der SWA, besitzt sie einen 
bedeutenden Einfluss auf die Alsdorf Netz GmbH und ist 
demnach einzubeziehen. 

    



  

  

  

 
  

  

Eigenbetrieb Technische  

Dienste  
Bilanz zum 31.12.2021 

�'���Á�]�v�v�r���µ�v�����s���Œ�o�µ�•�š�Œ�����Z�v�µ�v�P���Ì�µ�u���ï�í�X�í�î�X�î�ì21  

  

  



Stadt Alsdorf Eigenbetrieb technische Dienste ANLAGE I
Alsdorf Blatt 1

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2020
Euro Euro

A. Anlageverm ögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 39.790,18 43.719,15

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 3.095.206,75 3.157.847,56

2. Abwassersammlungsanlagen 46.880.378,97 44.644.305,36
3. technische Anlagen und Maschinen 2.584,24 3.244,51
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung 1.914.214,26 1.852.950,32
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.392.305,76 4.249.743,86

53.284.689,98 53.908.091,61

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 6.250,00 6.250,00

B. Umlaufverm ögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 39.854,59 37.132,48

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 740.413,02 673.552,29
2. Forderungen an die Stadt Alsdorf 870.793,33 109.470,47
3. sonstige Vermögensgegenstände 266.008,16 130.687,21

1.877.214,51 913.709,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Euro 115.061,00 (Euro 54.000,00)

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 1.607.705,71 1.452.307,24

C. Rechnung sabgrenzungsposten 22.215,82 22.248,62

56.877.720,79 56.383.459,07



Stadt Alsdorf Eigenbetrieb technische Dienste ANLAGE I
Alsdorf Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

31.12.2021 31.12.2020
Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 2.000.000,00 2.000.000,00

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 1.224.383,01 1.224.383,01
2. Zweckgebundene Rücklagen 4.955.374,95 4.955.374,95

6.179.757,96 6.179.757,96

III. Gewinn

1. Gewinnvortrag 6.832.691,95 5.961.692,05
2. Verwendung für Eigenkapitalverzinsung an die

Stadt 965.282,31- 684.064,03-
3. Jahresüberschuss 1.866.642,82 1.555.063,93

B. Empfa ngene Ertragszu schüsse 13.578.662,34 13.183.690,30

C. Sonderposten für  Investiti onskostenzusc hüsse
zum Anlageverm ögen 11.785.328,63 11.753.998,32

D. Rückste llungen

1. sonstige Rückstellungen 3.380.710,14 3.189.488,29

E. Verbi nd lich keiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.593.872,01 11.732.722,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.199.479,27

(Euro 1.119.738,12)
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreditanstalt für

Wiederaufbau, Frankfurt 491.024,29 558.934,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 65.445,36

(Euro 68.094,67)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 580.916,06 303.172,61

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 580.916,06
(Euro 303.172,61)

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Alsdorf 553.025,80 603.695,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 553.025,80

(Euro 603.695,93)
5. sonstige Verbindlichkeiten 371,10 45.306,03

12.219.209,26 13.243.832,25
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 44.830,43)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 371,10
(Euro 45.306,03)

56.877.720,79 56.383.459,07



Stadt Alsdorf Eigenbetrieb technische Dienste ANLAGE I
Alsdorf Blatt 3

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 20.789.950,09 20.778.384,10

2. andere aktivierte Eigenleistungen 80.980,05 66.173,09

3. sonstige betriebliche Erträge 402.106,56 453.571,31

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und für bezogene Waren 383.208,80 355.557,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.375.537,20 11.638.826,70

11.758.746,00 11.994.384,40

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.998.904,13 3.114.315,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Al-

tersversorgung und für Unterstützung 890.040,76 899.784,00
3.888.944,89 4.014.099,86

- davon für Altersversorgung Euro 257.539,04
(Euro 256.151,65)

6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 2.362.189,57 2.288.968,44

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 984.075,16 982.941,89

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 138,50 193,50

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 394.048,63 442.957,73
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 26.365,90

(Euro 35.689,50)

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9.151,19 9.482,95

11. Ergebnis n ach Steuern 1.876.019,76 1.565.486,73

12. sonstige Steuern 9.376,94 10.422,80

13. Jahres über schuss 1.866.642,82 1.555.063,93



  

  

  

 
  

  

Eigenbetrieb Technische  

Dienste  
 

Lagebericht 2021 

  

 



Stadt Alsdorf Eigenbetrieb technische Dienste ANLAGE II
Alsdorf Blatt 1

Stadt Alsdorf

Eigenbetrieb Technische Dienste

Lagebericht zum 31. Dezember 2021

Inhalt:

I. Grundlagen des Betriebes

  1. Geschäftsmodell des Betriebes 

  2. Forschung und Entwicklung 

II.  Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 

2. Geschäftsverlauf

3. Lage

a) Ertragslage

b) Finanzlage 

c) Vermögenslage

4. Finanzielle Leistungsindikatoren/Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

III. Prognosebericht

IV. Chancen- und Risikobericht

  1. Risiko und Chancenbericht

  2. Gesamtaussage 

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten 

VI. Bericht über Zweig niederlassungen 



Stadt Alsdorf Eigenbetrieb technische Dienste ANLAGE II
Alsdorf Blatt 2

I. Grundlagen des Betriebes

1. Geschä ftsm odel l des Betrieb es 

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27. November 2003 wurde der bestehen-
de Eigenbetrieb Abwasser mit Wirkung zum 01. Januar 2004 um die Aufgabenbereiche
Baube triebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst gemäß
§ 107 Abs. 2 GO NW und den Vorschriften der EigVO NW er weitert. Zu den Aufgaben des
Baube triebshofes zählen die Unterhaltung und Grünpflege der öffentlichen Verkehrs flä-
chen sowie die Verkehrslenkung.

In der gleichen Sitzung hat der Rat der Stadt Alsdorf die Betriebssatzung für den erweiter-
ten Eigenbetrieb beschlossen, die im Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf Nr. 45 vom 11. De-
zember 2003 veröffentlicht wurde. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird unter dem
Namen „Stadt Alsdorf, Eigenbetrieb Technische Dienste“ geführt. 

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seinen Sitzungen am 30.09.2010 und am 04.11.2010 die
Betriebssatzung vom 12.11.2010 für den Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf
als Neufassung beschlossen. Die Neufassung der Betriebssatzung wurde zum 21.12.2012
und zum 27.03.2015 geändert. Eine weitere, die 3. Änderung der Betriebs satzung, wurde
am 16.03.2017 im Betriebsausschuss beschlossen und tritt ab diesem Datum in Kraft.

Die 3. Änderung der Betriebssatzung wurde notwendig, weil die Stadt Alsdorf mit Be-
schluss vom 06.12.2016 die Aufgabe der Bewirtschaftung der städtischen Fried höfe und
die Gewässer auf den Eigenbetrieb Technische Dienste zuordnete. 

Mit Wirkung zum 01.01.2007 ist die Stadt Alsdorf dem Entsorgungszweckverband Regio-
Entsorgung beigetreten. Die für den Zweckverband handelnde RegioEntsorgung AöR
nimmt für die ihr angeschlossenen Kommunen folgende Aufgaben wahr:
�� Sammeln und Transpostieren der Abfälle sowie
�� Durchsetzung des Abschluss- und Benutzungszwangs

Darüber hinaus gehende Aufgaben wie die Beseitigung von wildem Müll, das Lee ren von
Straßenpapierkörben sowie die Reinigung der Glascontainerstandorte verbleiben bei der
Stadt Alsdorf; hier beim Eigenbetrieb Technische Dienste.

Ab dem 01.07.2017 hat der Eigenbetrieb Technische Dienste zusätzlich den Betriebs-
zweig Friedhofswesen von der Grund- und Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (GSG) über-
nom men.

2. Forschung und Entwicklung 

Der Eigenbetrieb Technische Dienste betreibt keine Forschung und Ent wicklung.

II. Wirtscha ftsbericht

1. Gesamtwirt scha ftli che, branche nbezogene Rahmenbedingungen 

Im Jahr 2021 ist die gesamtstaatliche Defizitquote leicht gesunken. Sie liegt bei 3,7 %
(2020: 4,3 % des BIP). Zwar nehmen die Budgetlasten aus tempo rären Co ro na-Maß-
nahmen gegenüber dem Vorjahr noch etwas zu. Damit be laufen sie sich auf et wa 3 % des
BIP. Zudem ist die konjunkturel le Belastung der Staats finanzen nahe zu unver ändert. Die
Steuereinnahmen steigen aber sehr kräftig. Zum Ende des Pro jek tionszeit raums ist der
Staatshaushalt bei einer günsti gen Konjunk turlage in et wa aus ge glichen. In struktureller
Betrachtung liegt er leicht im Mi nus. Gegen über dem lau fenden Jahr bedeutet dies eine
strukturelle Verschlechterung des Staats haushalts. 
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Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände so-
wie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentli chen Be-
reich zum Jahresende 2021 mit 2 321,1 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt, ent spricht dies einer
Pro-Kopf-Verschuldung von 27 922 Euro. Das waren 1 782 Euro mehr als Ende 2020
(26 140 Euro). Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige in-
ländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unterneh men im In- und Aus-
land.  

Die öffentliche Verschuldung zum Jahresende 2021 stieg gegenüber dem Jahresende
2020 um 6,8 % oder 148,3 Milliarden Euro auf den höchsten jemals in der Schuldensta-
tistik gemessenen Schuldenstand. Der Anstieg ist insbesondere beim Bund, aber auch bei
einigen Ländern weiterhin auf Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu-
rückzuführen.  

Der Bund war Ende 2021 mit 1 548,5 Milliarden Euro verschuldet. Der Schuldenstand
stieg damit gegenüber dem Jahresende 2020 um 10,3 % beziehungsweise
145,0 Milliarden Euro. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Deutschlands betrugen die
Schulden des Bundes 18 627 Euro pro Kopf (2020: 16 884 Euro).  

Die Schulden der Länder sind im Vorjahresvergleich um 0,4 % beziehungsweise
2,5 Milliarden Euro auf 638,5 Milliarden Euro gestiegen. Der durchschnittliche Schul den-
stand pro Kopf betrug 7 680 Euro (2020: 7 651 Euro).  

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs im Vorjahresver gleich
um 0,6 % beziehungsweise 0,8 Milliarden Euro auf 134,2 Milliarden Euro. Daraus ergibt
sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1 744 Euro (2020: 1 733 Euro) 

Die Sozialversicherung war Ende 2021 mit 0,54 Euro je Einwohnerin und Einwohner
(2020: 0,53 Euro) verschuldet. Die Gesamtschulden haben sich entgegen der Entwick lung
in den Vorjahren leicht auf 45 Millionen Euro (2020: 44 Millionen Euro) erhöht.  

Die vorläufigen Finanzergebnisse der gesetzlichen Krankenkassen für das Jahr 2021 sind
durch die im Jahr 2021 vorgenommene Vermögensabführung der Kran kenkassen an den
Gesundheitsfonds zur Stabilisierung der Beitragssätze geprägt: So weisen die Kranken-
kassen ein Defizit von rund 5,8 Mrd. Euro aus, während die Finanzreserven der Kranken-
kassen zum Stichtag 31. Dezember 2021 bei rund 11 Mrd. Euro lagen.

Der Gesundheitsfonds verzeichnete im Jahr 2021 einen Überschuss von rund
1,4 Mrd. Euro, der maßgeblich daraus resultiert, dass sich die Beitragseinnahmen
der GKV besser ent wi ckelt ha ben, als in der Pro gnose des Schätzer kreises von Oktober
2020 er wartet wurde. Den noch blieb der Zuwachs der Bei tragseinah men mit 3,4 Prozent –
wie bereits im Vorjahr (2020: 1,9 Prozent) – deut lich hinter den langjährigen Ver ände-
rungsraten mit durch schnittlich über vier Pro zent zurück. 

Für das Jahr 2022 konnte der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV im Jahr
2022 durch die Zahlung eines ergänzenden Bundeszuschusses von 14 Mrd. Euro weitest-
gehend stabilisiert werden. Zum 1. Januar 2022 haben zwar 19 Krankenkassen ihre Bei-
tragssätze erhöht, jedoch sind die Zusatzbeitrags sätze für 68 Krankenkassen stabil ge-
blieben. Bei neun Krankenkassen konnten sie so gar abgesenkt werden. 
 
Alles in allem haben Bund und Länder die Gemeindebudgets im Jahr 2021 weitgehend
von den Lasten der Coronapandemie abgeschirmt. Dies ist auch für das Jahr 2022 zu er-
warten. 
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2. Geschä fts verlauf

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.866.642,82 € ab.

Das Jahresergebnis teilt sich auf die Betriebsbereiche wie folgt:

2021 2020
Abwasser 2.163.067,41 1.744.155,60
Abfallentsorgung -267.673,89 -182.683,84
Straßenunterhaltung 0,00 0,00
Straßenreinigung / Winterdienst -28.750,70 -6.407,83
Friedhofswesen 0,00 0,00
Gesamt 1.866.642,82 1.555.063,93

Betriebsbereich Ab wa sser

Im Jahre 2021 wurde im Betriebszweig Abwasser ein Überschuss i.H. v. 2.163 T€ er wirt-
schaftet.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde das Abwasser von insgesamt 48.386 (VJ 48.021) Einwoh-
nern entsorgt, davon über Mischwasserkanal 48.381 Einwohner und über Kleinkläranla-
gen 5 Einwohner. Dies entspricht einer Schmutzwassermenge in 2021 von 1.976.384 m³
(in 2020: 2.052.219 m³). 

Die Abwasserbeseitigung erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 12.364 T€. Darin enthalten
ist bereits die gebildete Rückstellung für die Gebührenüberdeckung i. H. v. 572 T€.

Des Weiteren wurde eine Rückstellung i. H. v. 10 T € für die vorliegenden Wi dersprüche
gegen Gebührenbescheide im Bereich Abwasser gebildet. 

Betriebsbereich Straße nunterhaltung

Der Betriebszweig Straßenunterhaltung schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Der Zuschuss der Stadt Alsdorf für den Betriebszweig Straßenunterhaltung beträgt im Ge-
schäftsjahr 2021 2.860.000 €. Im Geschäftsjahr 2021 wurden für die Unterhaltung der
Straßen durch Fremdvergaben insgesamt 358.342,63 € ausgegeben.

Des Weiteren erfolgte eine Aufgabenübertragung auf den Eigenbetrieb Techn. Dienste
aus dem Bereich „Umwelt“ (innerstädtische Grünflächen und Gewässer, Alsdorfer Wei-
her), welche durch die Stadt Alsdorf im Berichtsjahr mit 109.000 € bezuschusst wurde. 
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Betriebsbereich Straßenreini gung  / Winterdienst

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind die Gebührensätze unverändert. Im Berichtsjahr wurde eine
Kostenunterdeckung i. H. v. gesamt 28.750,70 € verzeichnet. 

Der Bereich Straßenreinigung schließt mit einer Unterdeckung i. H. von 463,01 €. Die
Rückstellung aus dem Gebührenausgleich wurde i. H. v. 3.784,29 € in Anspruch genom-
men. 

Der Bereich Winterdienst schließt mit einer Unterdeckung i. H. v. 28.287,69 €. Die Rück-
stellung aus dem Gebührenausgleich wurde i. H. v. 79.433,09 € in Anspruch genommen.

Betriebsbereich Abfallentsorgung

Der Betriebszweig Abfallentsorgung verzeichnet eine Unterdeckung i. H. v. 267.673,89 €.
Die Rückstellung aus dem Gebührenausgleich wurde i. H. v. 346.541,98 € in Anspruch
ge nommen.

Betriebsbereich Frie dhofswesen 

Der Betriebszweig Friedhofswesen schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

3. Lage

a) Ertragslage

Die im Anhang zum 31.12.2021 aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Ge-
genüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt
die Ertragslage und ihre Veränderungen. 

Betriebsbereich Abwasser

Dem Betriebsbereich Abwasser obliegt die unschädliche Ableitung von Schmutz- und Nie-
derschlagswasser auf städtischem Gebiet.

Die Entsorgung erfolgte in den Kläranlagen Alsdorf-Bettendorf und Alsdorf-Broichtal, die
zum 01.01.1996 an den Wasserverband Eifel-Rur übergegangen sind, für rund 40.000
Ein wohner, sowie für ca. 6.200 Einwohner aus einem Teilbereich des Stadtteils Mariadorf
sowie aus den Stadtteilen Blumenrath und Broicher Sied lung über die Kläranlage Würse-
len-Euchen, die zum 01.01.1999 an den Wasserverband Eifel-Rur übertragen worden ist.

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden in 2021 mit folgenden Sätzen erhoben:

Gebühr €/cbm
Schmutzwassergebühr 3,76

Gebühr €/qm
Niederschlagswassergebühr 1,33
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Betriebsbereich Straßenreini gung  / Winterdienst

Die maschinelle Straßenreinigung für die Stadt Alsdorf wird seit dem 01.01.2011 durch die
Firma Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG durchgeführt. Zu den Aufgaben ge-
hört die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlos se-
nen Ortslage, welche nicht den Anliegern per Satzung übertragen worden sind.

Für die Straßenreinigung der Fahrbahn blieb die Gebühr gegenüber dem Wirtschaftsjahr
2021 auf 1,73 € konstant. Die Gebühren für die Winterwartung blieben ebenfalls in der
Kat. I. auf 0,62 Euro / lfd. Meter und Kategorie II. auf 0,51 Euro / lfd. Meter gegenüber
dem Vorjahr konstant. 

Betriebsbereich Straße nunterhaltung

Dem Betriebszweig Straßenunterhaltung obliegt die Unterhaltung der öffentlichen Räume
bezüglich Sauberkeit, öffentliche Ordnung, Grünpflege und Verkehrssicherung von öffent-
lichen Straßen sowie der Gewässer, Alsdorfer Weiher. Größere Straßenunterhaltungs-
maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden im Rahmen eines sog.
Generalunternehmervertrages durch die ARGE RV Kanal- und Straßenbau Alsdorf
(Reuber/Schleiden) durchgeführt.

Betriebsbereich Abfallentsorgu ng 

In der nachfolgenden Tabelle sind die entsorgten Abfallmengen im Vergleich zum Vorjahr
ausgewiesen.

Abfä lle aus Haushalten
Tonnen

2021
Tonnen

2020

Restmüll 5.548 5.454
Bioabfall 4.124 3.927
Grünabfall 1.875 1.227
Sperrmüll 723 733
Holz 1.042 1.131
Wertstoffe
- Altpapier 3.335 3.350
- Altglas 1.090 1.058
- Leichtstoffe 2.325 2.225
Summe 20.062 19.105

Die Entsorgung der festen Abfälle, die keiner Verwertung mehr zugeführt werden, erfolgt
durch Verbrennung in der MVA Weisweiler. Verwertbare Hausabfälle werden der Zentral-
deponie Alsdorf-Warden zugeführt.
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Nachfolgend sind aus der Übersicht die Abfallgebühren 2021 zu entnehmen. Eine Ge-
bührenveränderung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 ist nicht erfolgt. 

2021 2020
Euro Euro

Grundgebühren

80 Liter Abfallgefäß / jährlich 125,20 125,20

2. Restmüllbehälter/ jährlich 32,27 32,27

1.100 Liter Restmüll-Container / jährlich 1.453,54 1.453,54

Bildung einer Abfallgemeinschaft / jährlich 92,93 92,93

Abf uhrgebühren

80 Liter Restmüllgefäß / Leerung 3,41 3,41

1.100 Liter Restmüll-Container / Leerung 30,67 30,67

120 Liter Biomülltonne / jährlich 45,00 45,00

1.100 Liter Bio-Container 405,00 405,00

Betriebsbereich Frie dhöfe

Der Betriebszweig Friedhöfe schließt im Berichtszeitraum mit einem ausgeglichenen Er-
gebnis ab. 

Der Zuschuss der Stadt Alsdorf für den Betriebszweig Friedhöfe beträgt im Geschäftsjahr
731 T€ und ist im städtischen Haushalt bis zum Jahr 2021 festgeschrieben. Des Weiteren
wurde ein einmaliger Zuschuss i. H. v. 5.573 € gewährt.

 b)  Finanzlage 

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.148 T€ ist gegenüber
dem Vorjahr 2020 (3.784 T€) gestiegen.

Die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von -1.773 T€ (-2.430 T€), sowie die Aus zah-
lun gen für Kredittilgungen in Höhe von -1.207 T€ (-1.171 T€) und die Ka pi tal ver zin sung
2021 in Höhe von -965 T€ (-684 T€) konnten durch den Cash flow aus lau fen der Ge-
schäftstä tigkeit ge deckt werden. 
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c)  Verm ögenslage

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um 495 T€ auf 56.878 T€ angestiegen. Ei-
ne detaillierte Betrachtung zeigt, dass das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen zu
rd. 80 % aus Abwassersammlungsanlagen besteht. Daraus resultiert die branchenübliche
ho he Anlagenintensität, was die hohe Fixkostenabhängigkeit des Betriebes verdeutlicht. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 66 T€ gegenüber dem
Vorjahr erhöht. Die Forderungen gegenüber der Stadt Alsdorf haben sich um 762 T€ er-
höht und die Forderungen aus sonstigen kurz- und langfristigen Vermögensgegenständen
er höhten sich um 135 T€.

Auf der Passivseite handelt es sich hauptsächlich um folgende Posten:

Die Erhöhung des Gewinnvortrages um 871 T€ setzt sich zusammen aus dem Jahres-
überschuss 2020 in Höhe von 1.555 T€, abzüglich der Eigenkapitalverzinsung i. H. v.
684 T€ für das Jahr 2020.

Die Rückstellung für Gebührenausgleich beläuft sich zum 31.12.2021 auf 2.876.884,85 €
und resultiert aus der Kostenüberdeckung der Jahre 2017-2021 der Betriebszweige Stra-
ßenreinigung, Winterdienst, Abwasser und Abfall. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind
Kostenüberdeckungen dem Gebührenzahler innerhalb von vier Jahren zu erstatten. 

Da im Jahr 2021 keine neuen Darlehen aufgenommen wurden, hat sich der Bestand an
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von planmäßigen Tilgungen um
1.207 T€ verringert. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt um 278 T€
zum Vorjahr angestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Alsdorf haben sich um 51 T € verringert. 

4. Nich tfinanzielle Leist ungsindi katoren

Der Wasserverband Eifel – Rur hat im Rahmen seines Wirtschaftsplans 2018 für die Er-
weiterung der Kläranlage Würselen – Euchen für den Zeitraum 2018 – 2021 Investitionen
in Höhe von 7,5 Mio. € veranschlagt. Die Stadt Alsdorf ist mit rund 23 % an der Klär anlage
beteiligt. Auf Grund der zeitlichen Verschiebung ist die Beitragsprognose des WVER bis
einschl. 2021 stabil.  

Auch aus der Umsetzung der EU-WRRL werden größere Investitionen an den Kläranla-
gen und den Sonderbauwerken erforderlich.  

Zum Schutz des Grundwassers und der Gewässer erfolgen jährlich Investitionen in die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung. Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kanal-
netzes erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Zusätzliche Anforderungen aus
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVoAbw) er for dern ebenfalls eine An-
zahl von Nachfolgeinvestitionen bzw. Maßnahmen im Unterhalt.

Die Aufgaben der Abfallwirtschaft (Sammlung und Transport) sind mit Wirkung vom
1.1.2007 auf den Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung (ZRE) mit befreiender Wir-
kung übertragen worden. Die abfallrechtlichen Vorschriften sind daher durch die Regio-
Entsorgung AöR vollumfänglich einzuhalten.


























































































































































































































































































































































































































